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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Ja, es ist beinahe unglaublich, aber 
ein weiteres Kalenderjahr neigt sich 
schon wieder dem Ende zu. Die ers-
ten Schneefälle haben wir bereits er-
lebt, die Temperaturen sinken in 
Richtung Null. Die Straßenverhältnis-
se werden zunehmend schlecht und 
mangels Sonnenlicht gehen meistens 
auch die Stimmungslagen von uns 
allen etwas nach unten. 
 
Auch die allgemeine Lage der Wirt-
schaft und die politische Situation in 
unserem Lande sind derzeit nicht ge-
radezu dazu prädestiniert,  in Eupho-
rie zu schwelgen. 
 
Ein Blick in der Zeit zurück verdeut-
licht uns allerdings, dass nach jeder 
schlechten Witterungslage wieder 
Sonnenschein kommen wird, dass 
mit jeder wirtschaftlichen Talfahrt 
auch wieder ein Aufschwung einher-
geht und dass sich auch politische 
Probleme irgendwann wieder auflö-
sen und unser Staatsgefüge wieder 
einen normalen Betrieb aufnimmt. 
 
Die Hängepartie der Ampelkoalition 
in Berlin hat bekanntermaßen nun 
ein Ende. Mit Redaktionsschluss für 
dieses Bürgerblatt´ls lag die Ab-
sichtserklärung unseres Bundes-

kanzlers Olaf Scholz vor, die soge-
nannte Vertrauensfrage im Deut-
schen Bundestag am 16. Dezember 
stellen zu wollen. Dies vorausgesetzt 
wurde ein neuer Wahltermin für den 
Bundestag bereits veröffentlicht; es 
sollte dies der 23. Februar 2025 sein. 
Unser Grundgesetz sagt hierzu, dass 
der Bundespräsident nach einer er-
folglosen Vertrauensfrage des Bun-
deskanzlers ab diesem Zeitpunkt 21 
Tage Zeit hat, den Bundestag aufzu-
lösen. Dies müsste also spätestens 
in der letzten Dezemberwoche erfol-
gen, womit dann die zweite Frist, bin-
nen 60 Tagen Neuwahlen, anlaufen 
kann. Der gesetzte Wahltermin läge 
somit innerhalb dieser Frist. 
 
Die Vorbereitungen auf diesen Wahl-
termin laufen bereits auf Hochtouren. 
Die Wahllokale werden fixiert, Wahl-
benachrichtigungen vorbereitet, die 
Aufstellungsversammlungen werden 
in schneller Abfolge die Kandidaten 
für die Zweitstimmen nominieren. Die 
in der Presse kolportierten Bedenken 
der Bundeswahlleiterin, dass dies 
alles nicht zu schaffen sei, gehen ins 
Leere. Die Vorbereitungen sind in 
diesen genannten Fristen durchaus 
zu schaffen, was auch in der Vergan-
genheit bereits mehrfach belegt ist. 

IM
P

R
E

S
S

U
M

 

Ihre Ansprechpartner finden Sie stets  

auf der letzten Seite des Bürgerblatt´l. 
 

Fotos: VG Gerzen 

Für die Bildveröffentlichungen liegen  

die erforderlichen Zustimmungen vor. 
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Briefwahl beantragen 
 
Bitte machen Sie von der Opti-
on Briefwahl regen Gebrauch! 
Der Zugang wird rechtzeitig auf 
unserer Homepage veröffent-
licht. Ebenso können Sie be-
quem und einfach Ihre Brief-
wahlunterlagen per QR-Code, 
der auf ihrer Wahlbenachrichti-
gung abgedruckt wird, beantra-
gen 
 
Spätestens 30 Tage nach dem 
Wahltag, damit am 23.03.2025, 
muss der Bundestag zu seiner 
ersten, sogenannten konstituie-
renden Sitzung zusammentre-
ten und wird dann für vier Jahre 
seine Geschäfte aufnehmen. 
Eine danach folgende erneute 
Bundestagswahl kann frühes-
tens 46 Monate, spätestens 48 
Monate nach diesem Zusam-
mentreten, stattfinden.  
 
Dies würde bedeuten, dass die 
nächste Bundestagswahl in den 
Zeitkorridor 20.01.2029 bis  
17.03.2029 stattfinden könnte. 
Damit sind bis auf weiteres Bun-
destagswahlen im Herbst oder 
im frühen Winter nicht mehr 
möglich. 

Relativ zeitgleich mit der Auflö-
sung unseres Bundestags wird 
Donald Trump als neugewählter 
Präsident der Vereinigten Staa-
ten von Amerika sein Amt antre-
ten. Wir dürfen gespannt sein,  
ob sich die Wogen aus dem 
Wahlkampf etwas gelegt haben, 
oder ob der neu gewählte Präsi-
dent weiterhin seinem Ruf alle 
Ehre bereiten wird.  

Egal, wie man persönlich zu 
dieser Person Donald Trump 
stehen mag: als gute Demokra-
ten haben wir in jedem Fall das 
Votum des Souveräns, hier des 
Volkes der Vereinigten Staaten 
von Amerika, anzuerkennen 
und zu respektieren. Gleiches 

erwarten wir von der Völkerge-
meinschaft, wenn es um unsere 
maßgebenden Köpfe in der Po-
litik gehen wird. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 

natürlich finden Sie in unserer 
vierten Ausgabe 2024 wieder 
interessante Mitteilungen und 
lesenswerte Geschichten aus 
unseren vier Gemeinden.  

In erster Linie für Sie interes-
sant sein dürften die neu festge-
legten Hebesätze in den jeweili-
gen Gemeinden, legen diese 
Satzungen auch Letzten Endes 
auch die endgültigen Grund-
steuersätze fest, die sie im ers-
ten Quartal 2025 durch die Ver-
waltung per Bescheid mitgeteilt 
bekommen werden. Bitte be-
denken Sie, dass für diese Be-
scheide die Messbescheide 
der Finanzverwaltung grundle-
gend sind und diese wiederum 
auf ihren höchstpersönlichen 
Grundsteuererklärungen fußen. 
Sollten Ihrerseits Unklarheiten 
bestehen, so steht Ihnen unsere 
Verwaltung natürlich auch bera-
tend zur Seite. In den Ausgaben 
zwei und drei diesen Jahres ha-
ben wir Sie intensiv über diese 
steuerlichen Fragen informiert. 

Auch unser Großprojekt, der 
Breitbandausbau mittels Glas-
faser schreitet zügig voran. 
Über 1.700 Adressen werden in 
den sieben Gemeinden, die sich 
an diesem Großprojekt beteiligt 
haben, ausgebaut. Die Tiefbau-
arbeiten werden bis Ende die-
sen Jahres weitestgehend ab-
geschlossen sein. Damit liegen 
die Arbeiten ca. drei Monate vor 
dem ursprünglichen Zeitplan. 
Wir hoffen natürlich, dass be-
reits im ersten Quartal 2025 
auch die ersten Anschlüsse bei 
der M-net gebucht werden kön-

nen. Hierzu werden wir Sie 
selbstverständlich auf dem Lau-
fenden halten. Unser Breitband-
pate, d. h. unserer Geschäfts-
stellenleiter Klaus Hoffmeister, 
wird sich hierüber persönlich 
informieren. 

Am Jahresende ist es uns allen 
gestattet, sich ein wenig Zeit zu 
nehmen für eine Rückschau, 
aber auch Zeit zu nehmen, um 
DANKE zu sagen. Dank sagen 
wollen wir allen unseren Part-
nern und Mitarbeitern in allen 
unseren öffentlichen Einrichtun-
gen. Danke sagen wollen wir 
aber auch allen ehrenamtlich 
tätigen Personen in der Mitte 
unserer Gesellschaft, die sich in 
Not- und Rettungsdiensten, als 
Senioren- oder Jugendbeauf-
tragte, als Mitarbeiter in den Alt-
stoffsammelstellen oder im Bau-
hof tagtäglich eingebracht ha-
ben. Selbstverständlich geht un-
ser Dank auch an die  Vereine 
im Allgemeinen. Sind sie es 
doch, die gerade der Jugend 
einen Anlaufpunkt geben, sich 
in Gemeinschaft, im Sport oder 
sonstigen Themen zu finden 
und auszuleben. Ohne Vereins-
aktivitäten gibt es auch kein Ge-
meinschaftsleben in den Ge-
meinden. 

Seien wir alle gespannt auf die 
neuen, nicht nur politischen Ent-
wicklungen in unserer Welt. 

Bleiben wir optimistisch! 
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Johann Luger 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Gerzen 

 

Konrad Hartshauser 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Kröning 

 

Lorenz Fuchs 
1. Bürgermeister 

Gemeinde Schalkham 

Ihre Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Für das kommende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen   

eine glückliche Zeit im Kreise Ihrer Familie.  

Für den Jahreswechsel und das kommende Jahr 2025 wünschen wir Ihnen   

alles Gute, beste Gesundheit und, vor allem, ein friedvolles Jahr 2025. 

 Bleiben Sie gesund! 

 Herzlichen Dank  

an alle ehrenamtlichen Wahlhelfer! 

Ohne Ehrenamtliche ist keine Wahl möglich!  

DANKE für Ihre Unterstützung!  

Wollen auch Sie sich künftig als ehrenamtlicher Wahlhelfer engagieren? 

Melden Sie sich bitte an wahlen@gerzen.de  

 

Jens Herrnreiter 
1. Bürgermeister 
Gemeinde Aham 

Bundestagswahl 

Der schnellste und einfachste Weg zu Ihren Briefwahlunterlagen 

Aufgrund der vorgezogenen 
Bundestagswahl am 23.02.2025 
erhalten Sie die Wahlbenach-
richtigungskarten voraussicht-
lich  in der 4. Kalenderwoche 
2025. 
 
 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit, vor-
ab Ihre Stimme abzugeben. 
 
Bitte machen Sie von der Opti-
on Briefwahl regen Gebrauch!  

Der Zugang wird rechtzeitig auf 
unserer Homepage 
www.gerzen.de veröffentlicht.  

Ebenso können Sie bequem 
und einfach Ihre Briefwahlunter-
lagen per QR-Code, der auf ih-
rer Wahlbenachrichtigung abge-
druckt wird, beantragen.  
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Das Sachgebiet Abfallwirtschaft 
des Landkreises Landshut weist 
darauf hin, dass sich bei eini-
gen Straßenzügen der Entsor-
gungstag geändert hat.  

Bitte überprüfen Sie daher Ihre 
Straßenübersicht auf den Ent-
sorgungskalendern bezüglich 
des zugeordneten Buchstabens. 

Ebenso wird auf den neuen di-
gitalen Entsorgungskalender 
des Landkreises Landshut hin-
gewiesen: 

https://api.abfall.io/

customers/363/widgets/

publisher.html 

 

 

Entsorgungskalender des Landkreises Landshut  
Änderung des Entsorgungstages zum Vorjahr möglich 

Abfall-App des Landkreises Landshut 

Alle Abfuhrtermine auf dem Han-
dy - Push-Nachrichten mit Erin-
nerungsfunktion 
 
Abfuhrtermin der Mülltonnen fast 
verpasst? 
 
Mit der Abfall-App des Landkreises 
Landshut wird das nicht mehr pas-
sieren! 
 
Neben der individuellen und zuver-
lässigen Erinnerungsfunktion der 
Abfuhrtermine, können Sie auch 
alles Wissenswerte rund um den 
Abfall und die Entsorgung erfahren. 

 
Quelle: 

https://www.landkreislandshut.de/themen/ 

abfall-umwelt-wasser/abfall-app/ 

 

Denken Sie daran: 
 
Bis Änderungen in gedruckten Ab-
fallkalendern eingearbeitet sind, 
dauert es oft mehrere Wochen. Die 
Abfall-App wird tagesaktuell geführt 
und zeigt Änderungen oder Ver-
schiebungen von Terminen sofort 
an. 

Abfall+ für iOS 
 
 
 

Abfall+ für Android 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Gemeinde Aham - BGS / EWS - ab 01.01.2025 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Aham hat in seiner Sitzung vom 
04.11.2024 die Beitrags– und 
Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung ab 01.01.2025 
beschlussmäßig behandelt. 

Die Einleitungsgebühr nach      
§ 10 BGS / EWS  wurde von 
bisher 2,88 Euro ab 01.01.2025 
auf 4,40 Euro pro Kubikmeter 
Abwasser angehoben. 

Die Beitragssätze nach § 6 blei-
ben unverändert (0,66 Euro/m² 
Grundstücksfläche sowie   
16,51 Euro/m² Geschossfläche). 

https://apps.apple.com/de/app/abfall-app-landkreis-landshut/id1317403100
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.k4systems.landshutlk
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Wie bereits einige Male veröffentlicht, gibt es 
seit geraumer Zeit im Rathaus der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen keine Beratung 
mehr in Sachen Rentenversicherung. 

Nutzen Sie den Service  
der Deutschen Rentenversicherung 

KEINE Beratung in Sachen Rentenversicherung im Rathaus 

Beratung und Anträge  direkt über die 
Deutsche Rentenversicherung 

 www.deutsche-rentenversicherung.de 

kostenfreie Servicenummer  

0800 1000 480 15 

oder  wenden Sie sich an das  
Staatliche Versicherungsamt  
beim Landratsamt Landshut 

Tel. 0871 408 - 1130 
personalstelle@landkreis-landshut.de 

 Ehrenamtlicher Versichertenberater 
für den Landkreis Landshut 

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Günter Höpfl 

Tel. 08744 9672930 

oder  wenden Sie sich an  

 Ehrenamtlicher Versichertenberater 
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

Klaus Albrecht 
Tel. 08744 967603 

albrechtklaus66@googlemail.com 

Nach Terminvereinbarung 
kostenlose Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung  

sowie Hilfe bei der Kontenklärung und Beantragung von Renten 
direkt bei Ihnen zu Hause. 

Sanierung „LA 44“ 

Im Herbst wurde die Kreisstraße 
LA 44 durch den Landkreis 
Landshut saniert. 

Hierbei wurde die Asphaltdeck-
schicht – also die obersten 4 cm 
– abgefräst. In der darunter lie-
genden Asphalttragschicht wur-
den – soweit  es erforderlich war 
– Ausbesserungsarbeiten (z. B. 
bei Spurrillen, Asphaltaufbrü-

chen) durchgeführt. Final erfolg-
te die Aufbringung einer neuen 
Deckschicht. 

Neben der Ausbesserung von 
Schadstellen, wurden Einbauten 
angepasst und Entwässerungs-
einrichtungen saniert. 

Bei einer Baulänge von ca. 
2.410 m mit einer Fahrbahnbrei-

te außerorts von 6,50 m und in-
nerorts von 5,50 m wurden    
180 m Entwässerungsrinnen 
angepasst (1- und 3-Zeiler).  
  
Die reinen Baukosten (keine 
Baunebenkosten) belaufen sich 
auf rund 400.000 EUR brutto.  
  

 Quelle: Landkreis Landshut, Tiefbauabteilung 

 

Fotovergleich Anfang November zu Mitte November 2024 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BayernSued/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/Kontakt-Servicemodul/servicetelefon.html
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E-Ladesäule am  
Kinderspielplatz Dietelskirchen 

Im Rahmen der Förderung durch das Regional-
budget der ILE Bina-Vils konnte am Spielplatz in 
Dietelskirchen eine E-Ladesäule errichtet wer-
den. 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Kröning  

Die Arbeiten am Feuerwehr-
gerätehaus laufen auf Hoch-
touren. 

Isolierungen, Bodenhei-
zungseinbau und Estrich 
wurden bis Mitte November 
abgeschlossen. 

Die Abgasabsaugung wurde 
eingebaut. 

Als Nächstes wird der Puf-
ferspeicher eingebaut und 
die Fußbodenheizung in Be-
trieb genommen.  
Im Anschluss daran werden 
die Innenwände gemalert. 

Herzlichen Dank  

an die fleißigen   

ehrenamtlichen Helfer  

für ihr Engagement!  
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Gewerbegebiet Gerzen Kaiserfeld  

BA  II 

Stand: Mitte November 2024 

Das Gewerbegebiet Gerzen ist fertig erschlossen. 
Im November 2024 fand die straßenamtliche Ab-
nahme statt. 

Geplanter Geh– und Radweg Rutting  -  Lichtenhaag 

Im Zuge der 
Planungen für 
den Bau eines 
Geh– und Rad-

weges von  
Rutting bis nach 

Lichtenhaag 
sollen in 2026 

die Brücken auf 
der ST  2083 

ebenso erneuert 
werden. 

ST 2083 

ST 2054 

geplanter  

Geh– und Radweg 
bestehender  

Geh– und Radweg 

Rutting 

Richtung 

Geisenhausen 
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neues Baugebiet 

„Leberskirchen Süd“ 

Neues Baugebiet in Schalkham „Leberskirchen Süd“ 

Im Schalkhamer Ortsteil Leberskirchen laufen 
derzeit Planungen bezüglich des neuen Bauge-
bietes „Leberskirchen Süd“. 

Zum aktuellen Stand wird diesbezüglich auf das 
Bodengutachten gewartet. 

Im Anschluss daran erfolgen die weiteren Pla-
nungsschritte. 

Mobilfunkmast Johannesbrunn 

Die letzten technischen Arbeiten sind oder wer-
den demnächst fertig ausgeführt. Unter ande-
rem werden die Anschlusskästen noch instal-
liert. 

Altstoffsammelstelle Aham 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 12:30 bis 16:30 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Gerzen 

 Sommer Winter 

Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr 13:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Altstoffsammelstelle Kröning 

 Sommer Winter 

Mittwoch 16:00 bis 18:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr 9:00 bis 12:00 Uhr 

Öffnungszeiten der  

Altstoffsammelstellen  

über die Feiertage 

Die Altstoffsammelstellen im Be-
reich der Verwaltungsgemein-
schaften Gerzen haben über die 
Feiertage  an den Samstagen 
21.12.2024, 28.12.2024 sowie 
04.01.2025 geöffnet. 
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Kloster Johannesbrunn, Sanierung Südflügel  

Die Arbeiten beginnen  
- witterungsabhängig -  

im Frühjahr 2025. 

Ansicht Norden 

Umbauplanung 
bestehender 

Westflügel 

Ansicht Süden 

Ansicht Osten 

Umbauplanung bestehender Westflügel 

Ansicht  

Westen 
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Salz– und Hackguthalle Leberskirchen 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit zwei Stellplätzen Leberskirchen 

Stand: Mitte November 2024 

Stand: Mitte November 2024 

Den Zusammenhalt der Bürger 
und die Bereitschaft, auch ohne 
Entgelt für die Allgemeinheit et-
was Gutes zu tun, durfte die 
Gemeinde Schalkham erfreuli-
cherweise wieder beim neuen 
Feuerwehrgerätehaus in Le-
berskirchen miterleben. 

Viele fleißige Mitglieder der 
FFW Leberskirchen sowie wei-
tere Helfer haben ehrenamtlich 

unter anderem das Dach ge-
deckt sowie die Außenwände 
geweißelt. Ebenso wurden die 
Elektroarbeiten größtenteils eh-
renamtlich durch den örtlichen 
Elektromeister Manfred Gruber 
verrichtet. 

Über den Winter werden die  
Innenarbeiten größtenteils auch  
ehrenamtlich erfolgen.  

Die Außenarbeiten sollen im 
Frühjahr in Angriff genommen 
werden. 

Beim Eindecken der neuen 
Salz– und Hackguthalle in Le-
berskirchen packte der Gemein-
derat der Gemeinde Schalkham 
tatkräftig mit an. 

Ende 2024 / Anfang 2025 wer-
den die Tore eingesetzt. 

Eine spezielle Bodenbeschich-
tung schützt gegen Salzkollisi-
on.  

Herzlichen Dank  

an die fleißigen   

ehrenamtlichen Helfer  

für ihr Engagement!  

Die E-Strich-Arbeiten sind abgeschlossen. 
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Förderverein für die Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt Kirchberg e.V. 

Mitte September 2024 wurde 
der „Förderverein für die Kinder-
tageseinrichtung Villa Kunter-
bunt Kirchberg e.V.“ gegründet. 
Ziel des Vereins ist es, die Ein-
richtung bestehend aus Kinder-
garten, Naturgruppe und Kin-
derkrippe ideell und materiell zu 
unterstützen, z.B. durch An-
schaffung von Einrichtungsge-
genständen sowie Spiel- und 
Arbeitsmaterial oder der Mitfi-
nanzierung von Ausflügen. Des-
halb wird eine der Hauptaufga-
ben des Fördervereins in der 
Organisation von Veranstaltun-
gen und Spendenaktionen lie-
gen, was in enger Zusammen-
arbeit mit dem Elternbeirat statt-
finden soll. 

Die Gründungsversammlung 
fand im kleinen Kreis im Kinder-
garten Kirchberg statt, wo die 
Satzung verabschiedet und der 
Vorstand gewählt wurde. Den 
Posten der Vorsitzenden über-
nimmt Katrin Zehentbauer, die 
sich ebenso wie Schriftführerin 
Johanna Faltermeier und Kas-
sier Klaus Wimmer bereits eh-
renamtlich im Elternbeirat der 
Einrichtung engagiert haben. 

Die Eltern der Kindergarten- 
und Krippenkinder wurden beim 
Elternabend der Einrichtung Mit-
te Oktober detailliert über die 
Gründung sowie zukünftige Auf-
gaben, Tätigkeiten und Projekte 
des Fördervereins informiert. 
Außerdem wurden die Möglich-
keiten zum Beitritt und zum eh-

renamtlichen Engagement im 
Verein sowie Informationen zum 
Mitgliedsbeitrag vorgestellt.  

Mit der Gründung des Förder-
vereins ist ein wichtiger Schritt 
getan, um die Zukunft der Kin-
der aktiv mitzugestalten. Die 
Vorstandschaft freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit und 
die Unterstützung durch viele 
Mitglieder – sei es durch Enga-
gement oder durch den finanzi-
ellen Beitrag der Mitgliedschaft.  

Beitrittserklärungen sowie wei-
tere Informationen zum Förder-
verein sind direkt im Kindergar-
ten erhältlich und werden in 
Kürze auch auf der Homepage 
der VG Gerzen verfügbar sein.  

Quelle: Förderverein 

Die Gründungsmitglieder des Förderver-

eins der Kindertageseinrichtung Villa 

Kunterbunt Kirchberg e.V. 

v.l.: Ruth Kiermeier, Heidi Kirmeier-
Hofer, Katrin Zehentbauer, Klaus Wim-
mer, Johanna Faltermeier, Eva-Maria 
Schmid, Monika Heindl 

Weitere Fördervereine für die Unterstützung der Jüngsten  

Im Bereich der VG Gerzen gibt 
es weitere Fördervereine, die 
durch verschiedene Projekte 
und Aktivitäten die Jüngsten för-
dern und unterstützen.  

 Förderverein der Grund- 
und Mittelschule Gerzen 

 Förderverein der Grund-
schule Kirchberg 

 Kindergartenverein 
Gerzen/Lichtenhaag 

Weitere Informationen zu den 
jeweiligen Fördervereinen fin-
den Sie auf unserer Internetsei-
te www.gerzen.de.  
 
Auch die Beitrittsformulare zum 
jeweiligen Förderverein finden 

Sie zum Downloaden auf der 
jeweiligen Internetseite!  
 
Die Vereine freuen sich über 
jede Mitgliedschaft und Unter-
stützung bei vielen anstehenden 
Vorhaben!  
 

 

http://www.gerzen.de
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Landkreis Landshut sucht Pflegeeltern 

Kindern eine Chance geben - Pflegeeltern werden 

Der Pflegekinderdienst des 
Kreisjugendamts Landshut be-
treut derzeit ca. 100 Pflegekin-
der in knapp 70 Pflegefamilien. 

Diese besondere Form der Ju-
gendhilfe ermöglicht es den Kin-
dern, in einer familiären Umge-
bung aufzuwachsen und sich 

geschützt ihren persönlichen 
Herausforderungen zu stellen. 

 Dazu sind wir stets auf der Su-
che nach neuen Pflegefamilien 
– sei es für eine zeitlich befriste-
te Kurzzeit-/Bereitschaftspflege 
oder für eine längerfristige Dau-
erpflege. 

  
 

 

 

Quelle:  

Kreisjugendamt Landshut, Oktober 2024 

Pflegeeltern gesucht! 
 

Sie haben Freude an der Arbeit mit Kindern und könnten sich vorstellen,  

einem Kind für kurze Zeit oder auch längerfristig ein Zuhause zu geben? 

Weitere Infos unter 

www.pflegekinder-landshut.de 

oder per Email 

pflegekinder@landkreis-landshut.de 

Melden Sie sich, der Pflegekinderdienst berät Sie gerne! 

Nähere Infos und passende  

Einsatzstellen erhältst du unter  

www.freiwilligendienste-brk.de 

oder 0941/79605-1551 /-1552 

Mit der Schule fertig und noch keinen Plan wie es weiter gehen soll?                       

Mach einen Freiwilligendienst in deiner Nähe beim Rettungsdienst, im Kindergarten,  

im Krankenhaus, im Seniorenheim, oder einer anderen spannenden Einsatzstelle!! 

http://www.freiwilligendienste-brk.de
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Kontrollieren Sie die Grundsteuermessbetragsbescheide  gründlich.  

Die Grundsteuer 2025 errechnet sich aus  Messbetrag x Hebesatz.  

Die Grundsteuerhebesätze wur-
den in den gemeindlichen Gre-
mien weitestgehend beschluss-
mäßig behandelt. 

Lediglich in der Gemeinde Ger-

zen wurde der Hebesatz für die 
Grundsteuer B von   400 % auf 
350 % gesenkt. 

Die Beratung und Beschlussfas-
sung im Gemeinderat Kröning 

erfolgt erst nach Redaktions-
schluss dieses Bürgerblatt´ls.  
Nach aktuellem Stand bleiben 
die Hebesätze Kröning unverän-
dert. 

Grundsteuerhebesätze 2025 

Grundsteuer Aham Gerzen Kröning Schalkham 

A 400 % 400 % 350 % * 350 % 

B 400 % 350 % 350 % * 350 % 

Beschlussfassung 04.11.2024 21.10.2024 04.12.2024 15.10.2024 

*vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderates Kröning in der Dezember-Sitzung 2024 

Markus Rothmeier vereidigt 

Nachdem das ehemalige Ge-
meinderatsmitglied der Gemein-
de Aham, Maximilian Baier, auf 
Grund der Bestellung zum Vor-
stand des KU Aham zum 31. 
Mai 2024  seine ehrenamtliche 
Tätigkeit als Gemeinderatsmit-
glied der Gemeinde Aham auf-
geben musste, wurde Markus 
Rothmeier als neues Gemein-
deratsmitglied vereidigt. 

Im Rahmen der Kommunalwah-
len am 15.03.2020 wurde sei-
tens des Gemeindewahlaus-
schusses Herr Markus Rothmei-
er als Listennachfolger für die 
CSU Aham festgestellt. Nach-
dem Herr Rothmeier erklärte, 
diese Nachfolge anzutreten und 
das Amt des Gemeinderatsmit-
gliedes zu übernehmen, erfolgte 
in der Gemeinderatssitzung 

vom 09.09.2024 die Vereidi-
gung als Gemeinderatsmitglied 
der Gemeinde Aham.  

Unter Beisein seiner künftigen 
Gemeinderatskollegen und der 
Öffentlichkeit leistete Markus 
Rothmeier vor 1. Bürgermeister 
Jens Herrnreiter seinen Eid. 

 

Nach der Vereidigung gratulierte 1. Bür-
germeister Jens Herrnreiter 
Herrn Markus Rothmeier und wünschte 
viel Freude mit seinem Ehrenamt als 
neues Gemeinderatsmitglied der Ge-
meinde Aham. 
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Naturnahe Gruppe der KiTa Kirchberg 

Die pädagogische Leitung der KiTa Kirchberg hat zu-
sammen mit der Gemeinde Kröning den Wunsch der El-
tern nach einer Kombination von Natur und Regelgruppe 
aufgegriffen und bietet seit September 2024 eine 
„naturnahe Gruppe“ an. 

Die Gruppe „Naturfüchse“  versteht sich als Regelgruppe 
innerhalb der Kindertageseinrichtung mit dem Schwer-
punkt Natur.  Drei Tage in der Woche findet die Bildung 
und Betreuung der Kinder in Natur, Wald oder Wiese 
statt, die restlichen zwei Tage in den Räumen der KiTa. 

Durch das Erleben und Begreifen von sinnlichen, spiele-
rischen, forschenden und kreativen Naturerfahrungen 
wird den Kindern die Natur als großer Spielraum nahe-
gebracht. 

Die Busbeförderung, die Teilnahme am Mittagessen so-
wie die verlängerte Betreuung im Haus sind auch in der 
„naturnahen Gruppe“  möglich.  

Die „Naturfüchse“ haben zum Teil auch feste Waldplät-
ze, die auch ausgeschildert sind. 

  

Zerstörung und Verschmutzung  

der Waldplätze 

Leider gibt es jedoch Personen, die offensichtlich 
den Kindern der Naturgruppe sowie der naturna-
hen Gruppe nicht wohl gesonnen sind. 

Das Waldplatz-Schild wurde mutwillig mit einer 
Schere zerstört. Ebenso sind die Plätze im Wald 
regelmäßig mit Nägeln, Draht und Plastik ver-
schmutzt.  

Neben dieser mutwilligen Zerstörung stellt dieses 
völlig sinnlose Vergehen vor allem eine erhebli-
che Gefahr für die Kinder dar. 

Das Landratsamt Landshut mit dem Kreisjugend-
amt in Altdorf, 

den Kfz-Zulassungsstellen in Ergolding, Rotten-
burg und Vilsbiburg, 

sowie die Tiefbauverwaltung in Rottenburg, 
die Bauhöfe in Rottenburg und Vilsbiburg, 

die zentrale Reststoffdeponie Spitzlberg, 

die Außenstelle Rottenburg des Jobcenters Land-
kreis Landshut 

und die Stadt- und Kreisbibliothek Vilsbiburg 

sind am Freitag, den 27.12.2024 geschlossen! 

Landratsamt Landshut mit Außenstellen geschlossen 
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In der KiTa Kirchberg  gibt es seit September 2024 
eine weitere Anschaffung, die den Kindern jeden 
Tag eine große Freude macht. 

Im kleinen Garten des Kindergartenneubaus wurde 
ein neuer Sandkasten errichtet.  Dieser wurde von 
Familie Wimmer aus Oberviehbach, deren beide 
Kinder die Kita Kirchberg besuchen,  gespendet 
und gebaut. 

Herzlichen Dank! 

Neuer Sandkasten  

„Kröninger Hafnerei“   
Ein weiteres Stück Heimat den Grundschülern näherbringen 

Die „Kröninger Hafnerei“ ist weit 
über die Gemeindegrenzen hin-
aus bekannt. Seit dem 15. Jahr-
hundert gehörte das Kröninger 
Geschirr sowohl in den bäuerli-
chen als auch in den bürgerli-
chen und kurfürstlichen Haus-
halten zum festen Bestand. 

Erfreulicherweise konnte die 
Gemeinde Kröning einige Expo-
nate  erwerben. 

Um den Schülern der Grund-
schule Kirchberg die Heimat et-
was näher zu bringen und zu 
veranschaulichen, wurden im 
Herbst 2024 in der Aula einige 
Hafnerstücke ausgestellt. Im 
Rahmen des Heimat- und Sach-
unterrichts wird die Schulfamilie 
dieses Thema aufgreifen und 
den Schülern näherbringen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Kröning möchte auch der Bevöl-
kerung  die Gelegenheit bieten, 
diese kleine, aber feine Hafner-
Ausstellung in der Grundschul-
aula  zu besichtigen. Wenn 
diesbezüglich eine Möglichkeit 
gefunden wurde, wird dies zeit-
nah bekanntgegeben.  

Falls jemand weitere Exponate 
der Kröninger Hafnerei der Ge-
meinde Kröning  für die Hafner-
Ausstellung zur Verfügung stel-
len möchte – egal ob als Leih-
gabe bzw. als kostenlose Über-
lassung – , wird um Rückmel-
dung beim Vorzimmer  der Ver-
waltungsgemeinschaft Ger-
zen  (vorzimmer@gerzen.de, 
Tel. 08744 9604 985) gebeten. 
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Funkmast in Triendorf wird verlegt - Technikumzug im Dezember 2024 

Der bisherige Funkmast in 
Triendorf wird verlegt – künftig 
wird dieser neben dem Sport-
platz und dem neuen Feuer-
wehrhaus in Kröning aufgestellt. 
Da der Funkmast bisher auf Pri-
vatgrund stand, der anderweitig 
genutzt werden soll, hat das 
Landratsamt Landshut gemein-
sam mit der Gemeinde Kröning 
an einer Lösung gearbeitet, die 

den neuen Standort zur Verfü-
gung stellt. Denn mit Funkmas-
ten wird eine flächendeckende 
Feuerwehralarmierung für den 
ganzen Landkreis gewährleis-
tet.  

Vor Ort wurde ein 15 Meter ho-
her Stahlrohrmast aus zwei 
Mastrohrelementen errichtet, 
der mithilfe eines Krans aufge-
stellt wurde. Auf dem Mast sind 
zwei Antennen für den Analog-
funk angebracht. Eine der An-
tennen empfängt das analoge 
Signal von der Antennenanlage 
„Sternpunkt“ Klausenberg, wäh-
rend die andere das Signal der 

analogen Alamierung lokal in 
einem Radius von mehreren Ki-
lometern verteilt. Zur Wartung 
der Antennenanlage und des 
Masts wurde eine Steighilfe 
montiert. 

Der Technikumzug des Funk-
mastens von Triendorf nach 
Kröning erfolgt im Dezember 
2024. 

Die Integrierte Leitstelle und die 
Feuerwehren sind entsprechend 
informiert. 

Quelle in Auszügen:  
Landkreis Landshut, 07.11.2024 

Bisher stand ein Funkmasten für die flächendeckende Feuerwehr-
alarmierung in Triendorf. Dieser wurde nun nach Magersdorf  

ins Gewerbegebiet Kirchberg  umgezogen.  

Kreisjugendring  Landshut sucht Betreuer 

Für das umfangreiche land-
kreisweite Ferienangebot sucht 
der Kreisjugendring Landshut 
immer junge engagierte Men-
schen, die mit Kindern und Ju-
gendlichen unterwegs sind, sei 
es bei einer Tagesfahrt oder ei-
ner Mehrtagesfreizeit am Pfer-
dehof oder im Ausland.  

Der Kreisjugendring bietet ein 
buntes Programm an Aktivitäten 
und Veranstaltungen an und 
benötigt dazu immer ein gutes 
Betreuer-Team. 

Diese ehrenamtliche Arbeit er-
fordert aber eine Ausbildung 
(Juleica), die der Kreisju-
gendring auch in seinem Fortbil-
dungsprogramm anbietet. 

Interessierte Jugendliche ab 
15/16 und junge Erwachsene 
können sich gerne beim Kreisju-
gendring Landshut melden. 

info@kjr-landshut.de  

Quelle:  
Kreisjugendring 

Landshut  

https://www.kjr-landshut.de/m/ 
betreuer-in-werden 

  

 

 

https://www.kjr-
landshut.de/m/fortbildung 

mailto:info@kjr-landshut.de
https://www.kjr-landshut.de/m/betreuer-in-werden
https://www.kjr-landshut.de/m/betreuer-in-werden
https://www.kjr-landshut.de/m/fortbildung
https://www.kjr-landshut.de/m/fortbildung
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Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts 
des Landkreises Landshut 

Mit dem seniorenpolitischen Ge-
samtkonzept wurde im Jahr 
2016 ein Handlungsauftrag für 
den Auf- und Ausbau bedarfs-
gerechter Angebote und geeig-
neter Hilfestrukturen für ältere 
Menschen in der Region formu-
liert. Vieles von dem, was unter 
Mitwirkung von Fachleuten und 
ehrenamtlich engagierten Bür-
ger/-innen darin aufgenommen 
wurde, konnte in den letzten 
Jahren umgesetzt werden, wie 
zum Beispiel das Projekt 
50/50mobil, die Wohnraumbera-
tung des Landkreises Landshut 
oder der Pflegestützpunkt für 
die Region Landshut.  

Nun soll das Konzept fortge-
schrieben und an die aktuellen 
Bedarfe und Gegebenheiten an-
gepasst werden – wieder unter 
Einbeziehung der haupt- und 
ehrenamtlichen Akteure der Se-

niorenarbeit. Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises, die ih-
re Anregungen dazu einbringen 
wollen, können dies gerne über 
die Seniorenbeauftragten in ih-
rer Gemeinde sowie über die 
Seniorenbeauftragte des Land-
kreises Landshut tun: 

Seniorenbeauftragte  
des Landkreises Landshut 

Elisabeth Strasser 
Tel: 0871 408 -2116 
elisabeth.strasser@ 

landkreis-landshut.de 

Seniorenbeauftragte  
der Gemeinde Aham 

Irmengard Eigner  
Tel: 08744 236 

Seniorenbeauftragte  
der Gemeinde Kröning 

Helga Hausinger 
Tel: 08741 3575 

Die Rückmeldungen fließen 
dann in den weiteren Fortschrei-
bungsprozess ein. 

Das seniorenpolitische Gesamt-
konzept kann eingesehen wer-
den unter 

 https://www.landkreis-
landshut.de/themen/senioren-

und-
inklusion/seniorenbeauftragte/ . 

 

 

 

 

 

 

Quelle in Teilen: 
Landkreis Landshut, Seniorenbeauftragte,  

Oktober 2024 

Seniorenbeauftragter der Gemeinde Gerzen gesucht! 

Möchten Sie sich ehrenamtlich als Seniorenbeauftragter  
um die Belange der Senioren aus dem Gemeindebereich Gerzen engagieren? 

Dann melden Sie sich bitte im Vorzimmer der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 
(vorzimmer@gerzen.de, Tel. 08744 9604 - 985)  

oder direkt bei 1. Bürgermeister Johann Luger (Tel. 08744 9604 - 12). 

 

Im Voraus ein herzliches Dankeschön! 

Öffnungszeiten Rathaus: 
 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr 
Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
Dienstag, Mittwoch, Freitag nachmittags geschlossen. 

 
Außerhalb der Geschäftszeiten nur mit Terminvereinbarung! 

https://www.landkreis-landshut.de/themen/senioren-und-inklusion/seniorenbeauftragte/
https://www.landkreis-landshut.de/themen/senioren-und-inklusion/seniorenbeauftragte/
https://www.landkreis-landshut.de/themen/senioren-und-inklusion/seniorenbeauftragte/
https://www.landkreis-landshut.de/themen/senioren-und-inklusion/seniorenbeauftragte/
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Sobald die Winterzeit Einzug 
hält, Frostgefahr gemeldet wird 
oder Straßen und Wege mit 
Schnee bedeckt sind, ist auch 
der gemeindliche Winterdienst 
wieder  im Einsatz. 

Hier einige Informationen, in 
welchem Umfang der Gesetzge-
ber und die Rechtsprechung 
den notwendigen Winterdienst 
umschreiben. 

Innerorts besteht eine Räum- 
und Streupflicht nur an ver-
kehrswichtigen (örtliche 
Hauptverkehrsstraßen, Haupt-
kreuzungen) und zugleich ge-
fährlichen Straßenstellen 
(scharfe Kurven, Fahrbahnver-
engungen, Gefällestrecken, 
Kreuzungen und Einmündun-
gen). Auf Nebenstraßen ist 
mit Schneeglätte zu rechnen. 

Verkehrsbereiche für Fußgän-
ger unterliegen innerorts eben-
so der Räum- und Streupflicht, 
im Rahmen der Leistungsfähig-
keit der Kommune, wobei Geh-
wege in der Reinhaltungspflicht 
der Angrenzer der Grundstücke 
liegen. Ist kein Gehweg vorhan-
den,  muss ein entsprechender 
Weg  seitens der Angrenzer 
verkehrssicher gemacht wer-
den. 

Außerorts besteht eine Räum- 
und Streupflicht für Straßen nur 
an verkehrswichtigen und zu-
gleich  besonders gefährli-
chen Straßenstellen (wichtige 

Ortsverbindungsstraßen mit be-
sonders gefährlichen Gefälle-
strecken). Für Geh- und Radwe-
ge besteht außerhalb der Ort-
schaften grundsätzlich keine 
Räum- und Streupflicht. 

Eine vollständige Gefahrlosig-
keit und ständiges Freihalten 
des Straßenraumes kann von 
den Verkehrsteilnehmern nicht 
erwartet werden, ebenso wenig, 
dass die Straßen zu jeder Zeit 
in einem völlig schnee-   oder 
eisfreien Zustand vorzufinden 
sind. Diese Auffassung hat sich 
mittlerweile bei den Gerichten 
nach Schadensersatzklagen ge-
gen die Kommunen gefestigt.  

So muss sich auch jeder Ver-
kehrsteilnehmer den gegebenen 
Straßenverhältnissen mit geeig-
neter Winterausrüstung 
(Schuhwerk, erhöhte Aufmerk-
samkeit, Winterreifen, Schnee-
ketten, Fahrweise usw.) anpas-
sen. 

Die Gemeinde führt im Rahmen 
der finanziellen und personellen 
Leistungsfähigkeiten den Win-
terdienst durch. Jedoch kann 
dies nur innerhalb der rechtlich 
bestehenden Verpflichtungen 
erfolgen. 

Weiterhin wird um Verständnis 
gebeten, dass der Winterdienst 
nach einem vorgegebenen Stre-
ckenplan durchgeführt wird, wo-
bei z. B. Siedlungs- und Seiten- 
sowie Nebenstraßen nach nie-
dereren Dringlichkeitsstufen und 
zeitlich nachrangig abgearbeitet 
werden oder kein Winterdienst 
stattfindet. 

Der Winterdienst beginnt be-
reits in den frühen Morgen-
stunden.  

Parkende Fahrzeuge in Wohn-
straßen behindern nicht selten 
die Winterdienstfahrzeuge. 

Deshalb werden alle Fahrzeug-
halter gebeten, so zu parken, 
dass möglichst keine Beein-
trächtigungen für die Räum- und 
Streufahrzeuge eintreten 
(Wendehammer, enge Kurven-
bereiche, gegenüber Ein- und 
Ausfahrten). 

Sollten Behinderungen durch 
die Fahrer festgestellt werden, 
kann nicht erwartet werden, 
dass ein Winterdienst vor allem 
im Hinblick auf das Schadensri-
siko durchgeführt wird. 

Da der Schnee bei den Räum-
fahrzeugen seitlich wegge-
drängt  wird, kommt es logi-
scherweise vor, dass Einfahrten 
oder Gehwege, die vorher frei-
geräumt wurden, 
„zugeschoben“ werden. Bitte 
haben Sie hier Verständnis – 
der Schnee lässt sich nicht ein-
fach wegzaubern.  

Dies ist leider unvermeidbar und 
nicht anders möglich.  

Wird der Schnee wieder zurück 
auf die Straßen geschoben und 
es geschieht dadurch ein Unfall, 
haftet der Verursacher für Fol-
geschäden.  

Ungeachtet dessen besteht die 
Möglichkeit, ein Bußgeld zu ver-
hängen. 

Räum- und Streupflicht in den Gemeinden 
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Winter ist eine herrliche Jahres-
zeit. Wenn es schneit, haben oft 
nicht nur die Kinder ihren Spaß. 

Kaum sind jedoch ein paar 
Schneeflocken in Sicht, ist auch 
der Winterdienst gefragt… 

Unsere Winterdienste beginnen 
bereits in der Nacht mit ihrer Ar-
beit gegen  die Schnee- und 
Eisglätte.  

Bei den gemeindlichen Straßen-
netzen werden natürlich Priori-
täten gesetzt, welche Straßen 
zuerst geräumt bzw. gestreut 
werden.  

Wenn es den ganzen Tag 
schneit, ist es natürlich auch 
nicht zu vermeiden, dass nach 
dem Räumen die Straßen wie-
der zugeschneit werden. 

Leider stehen besonders in den 
Siedlungen viele Autos am Stra-
ßenrand. Dies beeinträchtigt die 
Räummöglichkeiten mit dem 
Räumfahrzeug. Ebenso bedeu-
tet dies aber auch einen größe-
ren Zeitaufwand für den Winter-
dienst, da sie hier natürlich auf-

gehalten werden und dies sum-
miert sich am Ende. 

Bitte parken Sie Ihre Autos und 

Fahrzeuge möglichst nicht auf 

der Straße, sondern in Ihrer Zu-

fahrt. 

Ebenso wird um Verständnis 

gebeten, dass das Räumschild 

nicht bei jeder Garagenzufahrt 

umgestellt werden kann, sodass 

hier möglicherweise Schnee auf 

den schon vom Anlieger ge-

räumten Zugangsbereich zu-

rückgeschoben wird. 

Seien Sie versichert: Der Win-

terdienst tut sein Möglichstes. 

Haben Sie also bitte Verständ-

nis dafür, dass nicht jede Straße 

zu jeder Zeit geräumt oder ge-

streut sein kann. 

Wenn es kalt ist und dann schneit,  

sorgt das oft für Heiterkeit! 

Doch sind Wege und Straßen mit Schnee bedeckt, 

sich Fußgänger und Autofahrer schreckt… 

Der Winterdienst ist dann zur Stell, 

doch dies geht nicht überall gleich schnell. 

Der Winterdienst kann sich nicht teilen, 

zuerst muss er zu wichtigen Punkten eilen. 

Wenn die Arbeit hier getan, 

kommen die Nebenstraßen dran. 

Um Geduld und Verständnis bitten wir! 

Für die Sicherheit tut der Winterdienst das Möglichste hier. 

Winterdienst  

Überwachung der Kleinkläranlagen  

Wartungsprotokolle sowie Funktionstüchtigkeitsbescheinigungen 

Wir möchten Sie daran erin-
nern, dass für die Überwachung 
der Kleinkläranlagen alle War-
tungsprotokolle sowie Funkti-
onstüchtigkeitsbescheinigun
gen regelmäßig bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen ein-
zureichen sind. 

Wir bitten Sie um Übersendung 
per Post oder per Email an  
bauamt@gerzen.de. 

Beachten Sie die Auflagen in 
Ihren Erlaubnisbescheiden für 
Ihre Kleinkläranlage. 

 

 

08744 9604 - 982 

bauamt@gerzen.de 

mailto:bauamt@gerzen.de
mailto:bauamt@gerzen.de
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Aufgrund der Überarbeitung des 
Antrags auf Regionalbudget 
beim Landwirtschaftsministeri-
um, konnten die Integrierten 
Ländlichen Entwicklungsverbün-
de (ILE) in Bayern erst im Okto-
ber den Antrag auf Regional-
budget beim Amt für Ländliche 
Entwicklung (ALE) einreichen. 
Eine wesentliche Änderung war, 
dass künftig die Förderhöhe des 
Regionalbudgets nach der An-

zahl der Mitgliedskommunen 
einer ILE gestaffelt wird. Dem-
nach erhalten ILEn mit weniger 
Kommunen auch weniger För-
dergelder über das Regional-
budget. Für die ILE Bina-Vils mit 
14 Kommunen wirkt sich diese 
Änderung nicht aus. Wie die 
letzten beiden Jahre zuvor ha-
ben wir für das Jahr 2025 För-
dergelder in Höhe von      
100.000 € beantragen können. 

Der Aufruf zum Einreichen der 
Förderanfragen für Kleinprojekte 
wird nach Bewilligung unseres 
Antrags beim ALE voraussicht-
lich im Dezember stattfinden. 
Gerne können sich Interessierte 
schon jetzt Gedanken machen, 
ob und welche Projektanfrage 
sie für 2025 einreichen möch-
ten. 

Antrag der ILE Bina-Vils auf Regionalbudget 2025  

beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) eingereicht 

Ursula Binder aus dem ILE 
Bina-Vils-Team Aham fährt 
mit 2.580 km die meisten Kilo-
meter im Landkreis Landshut 

Am Donnerstag, den 26. Sep-
tember 2024 fand in der Staatl. 
Realschule Ergolding die Preis-
verleihung zur STADTRADELN-
Aktion des Landkreises Lands-
hut statt. Neben dem Teamsie-
ger Realschule Ergolding wurde 
unter anderen auch Frau Binder 
aus dem ILE Bina-Vils-Team 
Aham als Teilnehmerin mit den 
meisten gefahrenen Kilometern 
geehrt. „Radeln macht mir 
schon immer Spaß und im 

Team zu radeln noch mehr“, so 
Frau Binder bei der Preisüber-
gabe. 

Die Aktion fand in diesem Jahr 
zum dritten Mal im Landkreis 
Landshut statt. „Jedes Jahr neh-
men mehr Radler beim STADT-
RADELN für den Landkreis teil“, 
so André von Mensenkampff, 
dem Organisator der Aktion für 
den Landkreis Landshut. „So 
gab es in diesem Jahr 1260 
Radlerinnen und Radler in 105 
Teams, die 21 Tagen lang in die 
Pedale getreten sind. Gemein-
sam sind sie über 230.000 km 
geradelt. Das sind im Durch-

schnitt 8,7 Kilometer pro Tag.“ 
Damit setzten die Teilnehmer 
der STADTRADELN-Aktion ein 
deutliches Zeichen für den Rad-
verkehr und Natur-und Klima-
schutz.  

Die Regionalmanagerin der ILE 
Bina-Vils dankte Herrn von 
Mensenkampff vom Landkreis 
für diese lobenswerte und enga-
gierte Aktion und freut sich da-
rauf, auch in Zukunft mit den    
14 Kommunen der ILE Bina-Vils 
am STADTRADELN wieder an-
zutreten. 

 

Siegerehrung der STADTRADELN-Aktion des Landkreis Landshut 

von links nach rechts:  

Jens Herrnreiter,  1. Bürgermeister der Gemeinde Aham,  
Johann Luger , Vorsitzender der ILE Bina-Vils und 
1. Bürgermeister der Gemeinde Gerzen, 
Ursula Binder, Siegerin in der Kategorie  
Einzelteilnehmerin, 
Monika Wunderlich, Regionalmanagerin ILE Bina-Vils, 
André von Mensenkampff, Organisator  
des STADTRADELN im Landkreis Landshut. 
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Am 24.09.2024 fand im Bür-
gersaal in Velden eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema 
„Selbstbestimmt und gut ver-
sorgt – Das Unterstützungsnetz-
werk für ältere Menschen im 
Landkreis Landshut“ statt.  

Dieses Beratungsangebot wur-
de im Rahmen der Bayerischen 
Demenzwoche von der ILE Bi-
na-Vils in Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt Landshut or-
ganisiert.  
Die vier Referentinnen aus dem 
Landratsamt Landshut Nadine 
Abramowski 

(Wohnraumberaterin), Elisabeth 
Strasser (Seniorenbeauftragte), 
Gabriele Hans 
(Betreuungsstelle) und Linda 
Pilz (Behindertenbeauftragte) 
stellten viele Angebote, Hilfen 
und Fördermöglichkeiten für die 
Lebensbereiche Wohnen, Un-
terstützung im Alltag, Mobilität, 
Vorsorge, Pflege und Umgang 
mit Behinderung vor. Sie gaben 
Tipps und beantworteten zahl-
reiche Fragen aus dem Publi-
kum. Anschließend konnten sich 
die anwesenden Senioren und 
deren Angehörige mit individuel-

len Fragen in Einzelgesprächen 
an die Referentinnen wenden.  

Anwesend waren auch An-
sprechpartner der Nachbar-
schaftshilfen aus Geisenhau-
sen, Bodenkirchen und Velden.  

Bei Beratungsbedarf zu den 
oben genannten Themen ste-
hen die zuständigen Mitarbeite-
rinnen im Landratsamt Landshut 
auch weiterhin gern zur Verfü-
gung. Unter der Telefonnummer 
0871/408-0 kann Kontakt zu 
den Referentinnen aufgenom-
men werden. 

Selbstbestimmt und gut versorgt 

Zahlreiche interessierte Besucher 

Die Kinderburg St. Irmengard wurde mit einer Spen-
de überrascht. 

Als Zeichen der Dankbarkeit für die geleistete Hin-
gabe, Engagement und Fürsorge für die Jüngs-
ten  sowie als Anerkennung für die pädagogische 
Arbeit übergab kürzlich Familie Gebauer, deren 
Tochter die Einrichtung besucht, 500 Euro an die 
Kinderburg St. Irmengard in Gerzen. 

Die Spende kommt den Kindern in Form von Bü-
chern wieder zu Gute. 

Bücher werden durch Spende finanziert 
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Nach dem 31.12.2024 werden die Jahresabrechnungen für die 
Verbrauchsgebühren erstellt. Dazu ist die Ablesung der Was-
serzähler erforderlich.  

Alle Bürger, die an die gemeindliche Wasserversorgung 
Schalkham angeschlossen sind, müssen ihre Wasserzähler zum 
31.12. ablesen. 

An die betroffenen Bürger wurde Anfang Dezember diesbezüg-
lich eine Ablesekarte per Post übersandt. 

 

Die Zäherstände können ab sofort auch  

 online unter www.gerzen.de  
(Zugangsdaten und Passwort auf dem jew. Anschreiben), 

 per Smartphone mittels QR-Codes  
(dieser befindet sich auf dem jew. Anschreiben), 

 per Post mittels zugesandter Ablesekarte, 

 per Telefon: 08744 9604-984, 

 oder per e-mail: steueramt@gerzen.de  
(Adresse nicht vergessen), 

gemeldet werden. 

 

Folgendes ist bei der Zählerablesung zu beachten: 

Bei der Zählerablesung online folgen Sie bitte der Beschreibung 
der Internetseiten. Sie werden aufgefordert Ihre Zugangsdaten, 
Benutzername und Passwort einzugeben (diese befinden sich 
auf dem jeweiligen Anschreiben).  

Die Zählerstände immer 5-stellig übermitteln, z. B. bei einem 
Zählerstand von 102 bitte 00102 angeben, somit können Kom-
mafehler vermieden werden. 

Die Zählerstände sind zugleich die Grundlage für die Festsetzung 
der Vorauszahlungen im kommenden Jahr. 

Zählernummer 

Zählerablesen für 
Wasserabrechnung in Schalkham und Plaika  

 

aktueller Zählerstand 

 

Zählerablesung 

Schalkham und Plaika  

Zählerablesen für Abrechnung in Gerzen 

Bürger aus Gerzen müssen den 
Wasserzählerstand für den 
Hauptzähler nur an den Was-
serzweckverband Mittlere Vils 
melden, nicht mehr an die Ge-
meinde Gerzen. 

Hierfür erhalten Sie vom Was-
serzweckverband zum Jahres-

ende Ablesekarten. 
Die Abrechnungsperioden des 
Wasserzweckverbandes für das 
Trinkwasser und die Abrech-
nungsperiode für den Kanal ha-
ben sich in 2024 angeglichen 
und werden beide zum 
31.12.2024 abgerechnet. Des-
halb kann die Gemeinde Ger-

zen den Zählerstand verwen-
den, der dem Wasserzweckver-
band gemeldet wurde. 
 
An die Gemeinde Gerzen sind 
nur noch die Zählerstände der 
Gartenwasserzähler zum 
31.12.2024 zu melden. 
  

Hinweis: In 2025 findet ein Zählerwechsel statt. 

http://www.gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de
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Ein herzlicher Dank an alle, die 
ihre Fotos für den Fotowettbe-
werb eingereicht haben. 

Aus den Einsendungen hat je-
weils eine Jury über die Veröf-
fentlichungen in den Gemeinde-
kalendern entschieden. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Die ausgewählten Fotos finden 
Sie in diesem Bürgerblatt´l. 

Den Kalender der Gemeinde 
Gerzen kann man gegen eine 
Schutzgebühr von 2 Euro erwer-
ben. 

Der Familienkalender der Ge-
meinde Kröning liegt zur freien 

Verfügung bei den üblichen 
Stellen auf.  

Wenn Sie die Kalender betrach-
ten, denken Sie immer daran… 

Schönheit liegt im Auge des 
Betrachters! 

Nutzen Sie die Möglichkeit für 
den nächsten gemeindlichen 
Kalender von Gerzen und Krö-
ning. 

Haben Sie während des gesam-
ten Jahres, zu jeder Jahreszeit, 
Ihre Kamera dabei und halten 
Sie einen besonderen gemein-
detypischen Blick in ihre Ge-
meinde mit Wiedererkennungs-
wert fest. 

Viel Spaß dabei! 

Wir freuen uns auf Ihre Einsen-
dungen. 

 

Nähere Informationen unter 
www.gerzen.de. 

 

Kalender der Gemeinden Gerzen und Kröning  2025 

Die Fotojury sichtet alle einge-
reichten Bilder und wählt aus 
diesem Pool eine Vorauswahl.  

Da darauf geachtet wird, dass 
die Kalenderbilder auch zur je-
weiligen Jahreszeit passen, wird 
bei der Vorauswahl der mögli-
che Veröffentlichungsmonat ein-
gegrenzt.  

Anschließend werden die selek-
tierten Bilder erneut begutachtet 
und daraus die  - aus Sicht der 

Jury  -  schönsten Bilder für je-
den Monat ausgewählt. 

Nun kann es durchaus vorkom-
men, dass für eine Jahreszeit 
eine Vielzahl von Bildern einge-
reicht wird. Somit fällt die Aus-
wahl der monatsgleichen Bilder 
tatsächlich oft schwer, denn 
auch jedes Jurymitglied hat sei-
nen eigenen Geschmack oder 
seinen eigenen Blickwinkel, das 
Bild zu betrachten. 

Auch wenn Ihr Foto nicht aus-
gewählt wurde, soll es nicht hei-
ßen, dass es der Jury grund-
sätzlich nicht gefallen hat. Es 
besteht die Möglichkeit, dass es 
eben mehrere Bilder in die en-
gere Auswahl geschafft haben 
und hier die Jurymehrheit ent-
schieden hat. 

 

 

Wie läuft der Fotowettbewerb grundsätzlich ab? 

Rathaus an den Brückentagen geschlossen 

Die Bürgermeister der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen ha-
ben sich bezüglich der Brücken-
tage beraten. 

 

 

Am Montag, 23.12.2024 und 
Freitag, 27.12.2024 (vor und 
nach Weihnachten) hat das Rat-
haus der Verwaltungsgemein-
schaft Gerzen geschlossen. 

 

Ebenso hat das Rathaus in 
2025 an den Brückentagen 

 Freitag, 30.05.2025 (nach  
Christi Himmelfahrt) sowie 

 Freitag, 20.06.2025 (nach 
Fronleichnam) 

 

geschlossen.   
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Gemeindekalender Gerzen 2025 

Januar Februar März 

   

Sarah Gegenfurtner Julia Kolossa Josef Rothenaigner 

April Mai Juni 

   

Marina Gegenfurtner Oliver Dietz Gabi Kaspar 

Juli August September 

   

Elfriede Kendl Josef Rothenaigner Josef Rothenaigner 

Oktober November Dezember 

   

Josef Rothenaigner Klaus Hoffmeister Sarah Gegenfurtner 
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Familienkalender Kröning 2025 

Januar Februar März 

   

Gerlinde Buck Monika Wirthmüller Hanna Schmid 

April Mai Juni 

   

Maria Dengler KiTa Kirchberg Resi Petermeier 

Juli August September 

   

Martin Hofer Manuela Klugbauer Karola Englbrecht 

Oktober November Dezember 

   

Renate Jahn KiTa Kirchberg Wolfgang Kaspar 
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Breitbandausbau im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 
schreitet zügig voran 

Mittlerweile laufen die Tiefbau-
arbeiten für den Breitbandaus-
bau in allen sieben Gemeinden 
unserer Partnerschaft. Während 
im Markt Geisenhausen der 
Tiefausbau begonnen und die 
Arbeiten beinahe abgeschlos-
sen sind, sind gerade in Aham, 
Niederaichbach und Kröning 
noch weitere Arbeiten auszufüh-
ren. Derzeit läuft auch noch ein 
Antrag auf Genehmigung zu-
sätzlicher Adressen, der bereits 
am 7. August bei der Bera-
tungsgesellschaft des Bundes 
eingereicht wurde und bis zum 
Redaktionsschluss für dieses 
Bürgerblatt´l immer noch nicht 
genehmigt war. Hier geht es um 
107 zusätzliche Adressen, die 
zum großen Teil im Westen von 
Geisenhausen liegen, einem 
Ausbaubereich, der in einem 

ursprünglichen Verfahren mit 
der Verwaltungsgemeinschaft  
Altfraunhofen hätte ausgebaut 
werden sollen. Dieser Ausbau 
soll nun im Rahmen unseres 
Breitbandausbaukonzepts erfol-
gen. Das Gesamtprojekt erfor-
dert Kosten von rund 28 Millio-
nen €, wovon 22 Millionen € als 
Zuschüsse seitens des Bundes 
und des Freistaates Bayern er-
wartet werden dürfen. 
Die effektive gemeindliche Be-
lastung wird bei knapp 3 Millio-
nen € liegen. Der Kostenstand 
bis zum Jahresende 2024 wird 
bei knapp 19 Millionen € liegen. 
Die restlichen Ausbaukosten 
werden sich auf das Jahr 2025 
verlagern. Der Gesamtab-
schluss des Projektes ist für Ju-
li/August 2025 vorgesehen. Bis 
dahin sollen sämtliche Hausan-
schlüsse nicht nur baulich, son-
dern auch technisch fertigge-
stellt sein, sodass dann jeder 
Anschlussnehmer, der dies 
möchte, auch die Dienste bei 
der M-net bestellen kann. 
Bitte kündigen Sie keinesfalls 
ihre Verträge. 

Sofern der Anschluss gebucht 
werden kann, wird die M-net auf 
Sie zukommen und Ihnen die 
Dienste entsprechend anbieten. 
Sollten diese Dienste für Sie in-
frage kommen, wird die M-net 
die technische Umstellung Ihres 
Anschlusses auf die Leitungen 
der M-net/ESB vornehmen. Nur 
so ist gewährleistet, dass Ihre 
Rufnummern erhalten bleiben. 
Auch hierzu werden wir Sie zu 
gegebener Zeit im Detail noch-
mals informieren.  

Sollten Sie zu Ihrem Anschluss 
noch Fragen haben, können Sie 
sich jederzeit per Mail oder 
auch telefonisch an unserem 
Breitbandpaten wenden. Dies 
gilt auch für eventuell auftreten-
de Probleme bei den Tiefbauar-
beiten. 

 

Breitbandpate  
Klaus Hoffmeister 

breitband@gerzen.de 
Tel 08744 9604 - 34 

Aus dem Fundbüro 

Funddatum Fundort Gegenstand 

10.06.2024 Kröning Gebiss 

01.07.2024 Gerzen (Paradies) Spielkette für Kleinkinder (Frosch) 

25.07.2024 Gerzen (vor VR-Bank) Schlüssel 

15.08.2024 Gerzen Einzelner Schlüssel 

27.08.2024 Gerzen (Hofmark) zwei kleine Schlüssel mit blauen Anhänger 

29.08.2024 Gerzen (Hofmark) Zahlenfahrradschloss 

24.09.2024 Aham (VR-Bank) schwarzer Stützregenschirm 

30.09.2024 Kröning (Waldgebiet bei Geiselsdorf) Smartphone (Samsung) 

13.10.2024 Aham Autoschlüssel (Opel) 

11.11.2024 Gerzen (Adalbert-Stifter-Straße 17) Schlüssel für Zweirad (Roller, Moped o. ä.) 

Falls einer dieser Gegenstände Ihnen gehört,  
melden Sie sich bitte beim Bürgeramt der VG Gerzen 

buergeramt@gerzen.de, Tel. 08744 9604 - 981 

mailto:breitband@gerzen.de
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Die Bücherei ist umgezogen 

Seit Anfang September 2024 
befindet sich die Gemeinde- 
und Pfarrbücherei Aham wieder 
in ihren ursprünglichen Räu-
men, im Gemeindezentrum am 
Lerchenhof. 

Die großen, hellen Räume la-
den Dank der übersichtlichen 
Präsentation der Medien  zum 
Durchstörbern und Verweilen 
ein.  

Erfreulicherweise gibt es für den 
gesamten Kinderbereich einen 
zusätzlichen Raum, der direkt 
über den Hauptbereich der Bü-
cherei betreten werden kann. 

Hier befindet sich eine Sitzecke, 
in der alle Besucher die nötige 
Ruhe finden, um in den Medien 
zu schmökern. 

Die Gemeinde- und 
Pfarrbücherei Aham wurde im 
Dezember 1999 gegründet und 
ist die Einzige im Bereich der 
Verwaltungsgemeinschaft   
Gerzen. Die nächsten 
Büchereien befinden sich in 
Reisbach, Dingolfing, Vilsbiburg 
und Adlkofen. 

Von Bilderbüchern für die Klein-
sten, CDs mit  Hörspielen und 
Musik, Kindererstlesebücher 
zum Lesenlernen und Selber-
lesen, bis hin zu  Bücher für 
Kinder von acht bis zwölf Jah-
ren,  Kindersachbücher zu 
vielen Themen wie Natur und 
Technik, Rund um die Erde, 
Geschichte und natürlich auch 
religiöse Themen – für jeden 
Literaturfreund ist etwas dabei, 
es bleiben keine Wünsche of-
fen. 

Die neuste Errungenschaft zum 
Ausleihen – die beliebten To-
nies – sorgen bei den Kleinsten 
für  große Begeisterung. 

Für Erwachsene wird ebenfalls 
einiges geboten. Von Romanen, 
Krimis, Thrillern, Biographien 
bis hin zu den verschiedensten 
Sachbüchern von Küche und 
Co, Haus und Garten, Basteln, 
Handarbeiten, Reisen, Ge-
schichte, Gesundheit, Religion 
usw. gibt es viel zu entdecken.  

Das große Sortiment an 
abwechslungsreichen Medien 
wird laufend durch Neuanschaf-
fungen aktualisiert. Bezüglich 
der Vielfalt geht das 
Büchereiteam auch gerne auf 
die Wünsche der Leser ein. 

Die Grundschule Aham sowie 
der Kindergarten kommen re-
gelmäßig, um sich Bücher aus-
zuleihen. Für die Schule stehen 
geeignete Sachbücher zur Ver-

fügung, die - je nach Themen-
bereich -  gerne entliehen wer-
den. Auch für Leseanfänger 
sind vielfältige Angebote vor-
handen. Die Kindergartenkinder 
suchen sich bei ihren Besuchen 
selbst je ein Buch aus, welches 
ihnen dann später in der Ein-
richtung  vorgelesen wird. 

Die ehrenamtlichen Bücherei-
Mitarbeiter stehen für Groß und 
Klein mit Rat und Tat bei der 
Medienleihe  nach wie vor zu 
folgenden Ausleihzeiten zur 
Verfügung: 

Dienstag  
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Donnerstag 
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 
Im Übrigen freuen sich die  
Mitarbeiter über Unter-
stützung!  

 
Ehrenamtliche Helfer  

sind jederzeit  
herzlich willkommen. 

Die ehrenamtlichen Helfer Hans Barth,  
Helga Frey, Edith Wagmann,  

Conny Kerscher und Irmi Eigner  
stehen mit Rat und Tat  

seit mittlerweile schon 25 Jahren  
für Groß und Klein 

bei der Medienleihe zur Verfügung. 
 

Kürzlich gab Helga Frey 
ihr Ehrenamt  in der Bücherei auf. 

Herzlichen DANK  
für das jahrelange Engagement! 
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Geh- und Radweg zwischen Triendorf und Ruhmannsdorf offiziell eröffnet 

Fertigstellung lag exakt im Planungszeitraum 

Nach dem symbolischen Spa-
tenstich am 26. März und mona-
telangen Bauarbeiten wurde der 
rund 3,5 Kilometer lange Geh- 
und Radweg entlang der Staats-
straße 2045 am Dienstag, 24. 
September 2024 offiziell eröff-
net.  
 
Bei strahlendem Sonnenschein 
versammelten sich zahlreiche 
Gäste, um gemeinsam mit den 
Verantwortlichen die erfolgrei-
che Umsetzung des Projekts zu 
feiern. Der neue Weg, der vom 
Kreisverkehr bei Triendorf bis 
nach Ruhmannsdorf führt, 
schließt eine wichtige Lücke im 
regionalen Radwegenetz und 
schafft eine durchgehende Ver-
bindung von Ruhmannsdorf 
über Adlkofen bis nach Lands-
hut. Diese Erweiterung des 
Radwegenetzes im Bereich Krö-
ning ist regelrecht ein Meilen-
stein für die Region, der nicht 
nur die Mobilität verbessert, 
sondern auch den wachsenden 
Anforderungen moderner Rad-
fahrer gerecht wird. Bereits vor 

zwei Jahren wurde der Radweg 
von Kirchberg nach Niedervieh-
bach erschlossen. Ein weiterer 
Ausbau war ausdrücklicher 
Wunsch der Bürger. 
 
Die Radwege entlasten nicht 
nur die Radfahrer, sondern 
auch die Autofahrer und erhö-
hen die Verkehrssicherheit. Be-
sonders im Bereich Kröning 
wurde durch den Neubau eine 
gefährliche Kurve in der Straße 
entschärft. 
 
Das Bauprojekt war ein Ge-
meinschaftswerk der Gemein-
den Kröning und Niederaich-
bach. Die Gesamtkosten belau-
fen sich auf rund zwei Millionen 
Euro, die durch Fördermittel von 
Bund und Freistaat Bayern im 
Rahmen des Sonderprogramms 
„Stadt und Land“ finanziert wur-
den. Die Gemeinden  tragen die 
Planungskosten sowie die Kos-
ten für den Grunderwerb, wobei 
sie einen Zuschuss von 75 Pro-
zent erhalten. 
 

 „Mein herzlicher Dank“, so      
1. Bürgermeister Konrad Harts-
hauser bei der Begrüßung, „gilt 
allen, die an diesem wichtigen 
Projekt mitgewirkt haben“. Ne-
ben dem 1. Bürgermeister der 
Nachbargemeinde Niederaich-
bach, Josef Klaus, äußerte er 
seinen Dank für die gute Zu-
sammenarbeit an die  Landtags-
abgeordnete Dr. Petra Loibl, 
das Staatliche Bauamt Lands-
hut, die Baufirma Strabag und 
nicht zu vergessen den Anlie-
gern, die den Bau letztendlich 
erst möglich gemacht haben. 
Nach der offiziellen Einweihung 
segneten die Pfarrer Joseph 
Chen aus Kirchberg und 
Thomas Diermeier aus Nieder-
aichbach den neuen Radweg.  
 

Große Freude hatten die anwe-
senden Gäste mit der musikali-
schen Umrahmung durch die 
Kinder der Kita Kirchberg zu-
sammen mit dem Personal un-
ter der Leitung und Gitarrenbe-
gleitung von Heidi Kirmeier-
Hofer. 

Unter Beisein der Gemeinde-, 
Landkreis- und Firmenvertreter 
sowie einiger Anlieger wurde 
der neue Geh- und Radweg 
zwischen der Gemeinde Krö-
ning und der Gemeinde Nieder-
aichbach traditionell mit dem 
Durchschneiden des Bandes 
eröffnet. 

1. Bürgermeister Niederaich-
bach Josef Klaus, Landtagsab-
geordnete Dr. Petra Loibl, Re-
nate Huber Staatliches Bauamt 
Landshut, 1. Bürgermeister Ge-
meinde Kröning Konrad Harts-
hauser, Franz Baumann Baufir-
ma Strabag, Günter Preiss In-
genieurbüro Preiss & Schuster. 
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Heimatkenner der besonderen Art 

Feldgeschworene aus der Gemeinde Aham für 25jähriges Ehrenamt gewürdigt 

Sie kennen die Fluren, Grenzen 
und Äcker ihrer Heimatgemein-
den wie niemand sonst: Sieben 
Feldgeschworene sind im Sep-
tember am Landratsamt für ihr 
60- bzw. 25-jähriges Engage-
ment in diesem besonderen Eh-
renamt ausgezeichnet worden. 
 
Landrat Peter Dreier und die 
Leiterin des Amtes für Digitali-
sierung, Breitband und Vermes-
sung, Ruth Jakob konnten Feld-
geschworene aus Aham und 
Hohenthann im kleinen Sit-
zungssaal begrüßen: Begleitet 
von den jeweiligen Bürgermeis-
tern bzw. Vertretern der Heimat-
gemeinden. 
  
 
 
 

In seiner Rede führte der Land-
rat aus, dass, unabhängig von 
Digitalisierung und Technik, die 
Feldgeschworenen unverzicht-
bar sind, wenn es um die 
Vermessung von Flurstücken, 
Grenzen und Wegen vor Ort 
geht: „Das älteste kommunale 
Ehrenamt hat nicht an Bedeu-
tung verloren.“ Dabei seien die 
Feldgeschworenen weit mehr 
als nur die Handlanger der Ver-
messungsbeamten. Sie besit-
zen das Vertrauen ihrer Mitbür-
ger und Wissen über die Eigen-
tums- und Grenzverhältnisse in 
ihrer Heimat bestens Bescheid 
– „und besitzen vor allem die 
nötige Menschenkenntnis“, 
meint Dreier. 
 
 
 

Amtsleiterin Ruth Jakob schloss 
sich Dreiers Dankesworten an: 
„Auch bei Wind und Wetter und 
teils schwierigen Geländever-
hältnissen stehen Sie als Feld-
geschworene stets bereit, um 
unsere Mitarbeiter durch ihre 
hervorragenden Kenntnisse 
über die Gegebenheiten vor Ort 
zu unterstützen. Trotz aller tech-
nischen Möglichkeiten ist eben 
dieses Wissen unverzichtbar für 
unsere Vermessungsverwal-
tung.“ 
  
Für 25 Jahre als Feldgeschwo-
rene wurden Johan Maier sowie 
Josef Sauer aus der Gemeinde 
Aham ausgezeichnet. 
 

 Quelle in Auszügen aus der Presse-

mitteilung vom September 2024  

sowie Foto des Landkreises Landshut  

Landrat Peter Dreier, Leiterin des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,  
Ruth Jakob sowie 1. Bürgermeister der Gemeinde  Aham,  Jens Herrnreiter,  

bedankten sich bei Johann Maier für sein langjähriges Engagement als Feldgeschworener. 
 

Johann Maier nahm die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Ehrenamt persönlich entgegen. 

Josef Sauer konnte bei der Ehrung leider nicht teilnehmen. 
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Seit August 2024 wurde der di-
gitale Bauantrag im Landrats-
amt Landshut eingeführt.  

Hierdurch ergeben sich ver-
schiedene Neuerungen im Bau-
genehmigungsverfahren. 

Eine entscheidende Änderung 
besteht hierbei in der Änderung 
der Zuständigkeit für die Entge-
gennahme der Anträge. Diese 
gelten seit der Einführung des 
digitalen Bauantrages nicht nur 
für digitale Anträge, sondern 
auch für Anträge in Papierform, 
um einen einheitlichen Ablauf 
zu gewährleisten. Die Zustän-
digkeiten können der Tabelle 
entnommen werden. 

(https://www.digitalerbauantrag.
bayern.de/zustaendigkeits-
aenderungen/index.php) 

 

 

 

 

Die Antragstellung erfolgt voll-
ständig online über Ihren Brow-
ser. Es handelt sich um einen 
Online-Assistenten, in dem ein 
Formular ausgefüllt wird. Das 
digitale Einreichen ist ausrei-
chend, es bedarf keiner Doku-
mente in Papierform. Auch das 
Nachreichen von Unterlagen 
erfolgt online. 

Nach Aufruf des Online-
Assistenten ist eine Anmeldung 
mit einem Nutzerkonto erforder-
lich. Dadurch werden die im Pa-
pierantrag üblichen Unterschrif-
ten ersetzt. Der Digitale Bauan-
trag kann mit der BayernID und 
dem Unternehmenskonto auf 
ELSTER-Basis verwendet wer-
den. Je nach beantragter Ver-
fahrensart kann die digitale An-
tragstellung vom Entwurfsver-
fasser oder vom Bauherren 
selbst durchgeführt werden. 

Die Baugenehmigung wird wei-
terhin in Papierform erteilt. 

 
Quelle:  

Landratsamt Landshut, Juni 2024 

  

Digitaler Bauantrag 

 
Digitale  

Einreichung 
Einreichung  

in Papierform 

Bauantrag 
Landratsamt  

(statt Gemeinde) 
Landratsamt  

(statt Gemeinde) 

Antrag auf Vorbescheid (Baurecht) 
Landratsamt  

(statt Gemeinde) 
Landratsamt  

(statt Gemeinde) 

Antrag auf Teilbaugenehmigung Landratsamt  Landratsamt  

Vorlage von Unterlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
Landratsamt   

(statt Gemeinde) 
Gemeinde 

Anträge auf isolierte Ausnahme oder isolierte Befreiung vom Be-
bauungsplan sowie auf isolierte Abweichung von örtlichen Bauvor-
schriften 

Landratsamt   
(statt Gemeinde) 

Gemeinde 

Anträge auf isolierte Abweichung von Bauordnungsrecht  
(außer örtlichen Bauvorschriften) 

Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer einer Baugenehmi-
gung, einer Teilbaugenehmigung   oder eines Vorbescheids 

Landratsamt  Landratsamt  

Baubeginnsanzeige Landratsamt  Landratsamt  

Anzeige der Nutzungsaufnahme Landratsamt  Landratsamt  

Beseitigungsanzeige 
Nur Landratsamt   

(statt beiden) 
Landratsamt   
und Gemeinde 

Abgrabungsantrag 
Landratsamt   

(statt Gemeinde) 
Landratsamt   

(statt Gemeinde) 

Vorlage von Unterlagen zur genehmigungsfreien Abgrabung 
Landratsamt  

(statt Gemeinde) 
Gemeinde 

Antrag auf Teilabgrabungsgenehmigung Landratsamt  Landratsamt  

Antrag auf Vorbescheid (Abgrabungsrecht) 
Landratsamt   

(statt Gemeinde) 
Landratsamt   

(statt Gemeinde) 

Anzeige des Abgrabungsbeginns Landratsamt  Landratsamt  

https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
https://www.digitalerbauantrag.bayern.de/zustaendigkeitsaenderungen/index.php
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Aus gegebenen Anlass weist 
die Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen auf die Meldepflicht für 
Gewerbetreibende hin. 

Dies betrifft neben Gewerbe-
Abmeldung und Gewerbe-
Anmeldung ebenso  Änderun-
gen zum gemeldeten Gewerbe 
wie z. B.  
 Verlegung des Betriebes in-

nerhalb des Meldebezirks 
(Gemeindegebietes)  

 Wechsel des Gegenstandes 
des Gewerbes bzw. Ausdeh-
nung auf Waren und Leistun-
gen, die bei Gewerbebetrie-
ben (bzw. Reisegewerbetä-
tigkeiten, Aufstellen von Au-
tomaten) der angemeldeten 
Art nicht geschäftsüblich sind 

 Änderung der Rechtsform 
des Betriebes 

 Namensänderung eines Ge-
werbetreibenden 

 

Hierbei ist eine Gewerbeanzei-
ge nach § 14 der Gewerbeord-
nung erforderlich. 

Vorsorglich weisen wir Sie da-
rauf hin, dass Sie ordnungswid-
rig handeln, wenn Sie vorsätz-
lich oder fahrlässig eine Anzei-
ge nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig 
erstatten (§ 145 Abs. 3 Nr. 1, § 
146 Abs. 2 und 3 der Gewerbe-
ordnung). Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße bis 
zu eintausend EURO geahndet 
werden. 

Bitte kommen Sie Ihrer  
allgemeinen Meldepflicht  

umgehend nach. 

Wenn Sie ein Gewerbe betrei-
ben, ohne es hier angemeldet 
zu haben, liegt „Schwarzarbeit“ 
vor – gem. Gesetz zur Bekämp-
fung von Schwarzarbeit (BGBl. 
I.S 166/167 vom 16.02.1995). 

Hinweis in eigener Sache… 

Wenn keine Abmeldung, Anmel-
dung oder Änderung des gemel-
deten Gewerbes direkt an das 
Gewerbeamt der VG Gerzen 
erfolgt, erhalten Gewerbetrei-
bende womöglich Post aus dem 
Rathaus mit alten Daten.  

Ein automatischer Datenab-
gleich zur Person (z. B. bei Na-
mensänderung durch Heirat o-
der Umzug) zwischen dem Ge-
werbewesen sowie dem Ein-
wohnerwesen erfolgt hier nicht. 

Aus dem Gewerbewesen 

Aufforderung zur Erfüllung der Meldepflicht nach § 14 der Gewerbeordnung 

Bürgeramt 

der VG Gerzen 

08744 9604 - 981 

buergeramt@gerzen.de 

Aus dem Personalamt 

VG Gerzen 

Der Vertrag mit der ILE-
Regionalmanagerin, Monika 
Wunderlich, wurde um weitere 
zwei Jahre verlängert. 

   
 
Gemeinde Aham 
 
Hans Leierseder wurde zum 
30.09.2024 in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet. 
Er steht jedoch weiterhin aus-
hilfsweise in Teilzeit zur Verfü-
gung. 

Gemeinde Kröning 

 
Seit 27.08.2024 unterstützt Ivett 
Mislyenác als Ergänzungskraft  
das Kita-Team in der Naturgrup-
pe Kirchberg 

 
  
 
 

Zweckverband  

 
Es verlassen einige pädagogi-
sche Kräfte den Zweckverband.  
Neben Erzieherin Sonja Aigner  
(zum 30.09.2024) und Kinder-
pflegerin Marina Bierer (zum 
31.12.2024) hat auch Erzieherin 
Carola Will  (zum 31.03.2025) 
gekündigt. 
 

Herzlich Willkommen 
im Team!  

Alles Gute, viel Freude  
 und auf eine  

gute Zusammenarbeit! 

 
Alles Gute  

und viel Gesundheit  
für die weitere Zukunft! 

 

Aus dem Personalamt gibt es wieder einiges zu berichten …. 
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STELLEN-

AUSSCHREIBUNGEN  

unter www.gerzen.de 

Hinweise zu den Bewerbungen: 

Bitte fassen Sie hier Ihre Unterlagen in einem PDF zusammen  

und mailen diese an  personalamt@gerzen.de.   

Office-Dokumente werden nicht angenommen! 

Da der Schriftverkehr bezüglich der Stellenausschreibung per E-Mail erfolgen wird,  

bitten wir um Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse. 

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Bewerbung mit dem Hinweis “Bewerbungsunterlagen“, 

damit unsererseits die vertrauliche Behandlung  

Ihrer Unterlagen sichergestellt werden kann. 

Bitte beachten Sie diesbezüglich auch unsere Datenschutzhinweise unter 

www.gerzen.de.  

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden  

bei ansonsten gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

  

 

Der Zweckverband Kinderbildung und –betreuung  

Aham – Gerzen – Schalkham 

sucht  

laufend und ab sofort 

pädagogische Fachkräfte oder Berufspraktikanten (m/w/d) 

in Voll- und Teilzeit 

vorrangig für  
den Kindergarten der Kinderwelt am Stachus in Lichtenhaag  

und den Kindergarten Kinderburg St. Irmengard in Gerzen 

 

und zusätzlich zum 01.09.2025  

Auszubildende für das Sozialpädagogische Seminar (SEJ) 
oder 

Berufspraktikanten (m/w/d) 

 

Bei Fragen stehen  

Zweckverbandsvorsitzender 1. Bürgermeister Jens Herrnreiter (Tel. 08744 9604-11) oder  

die pädagogische Gesamtleitung, Frau Astrid Königbauer (Mobil 0173/8894157), zur Verfügung.  

 

Die Gemeinde Kröning sucht ab sofort 

pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte (m/w/d), 

in Voll- und Teilzeit,  

(Erzieher, Heilpädagoge, Kinderpfleger,  
oder Kräfte mit gleichwertigem Ausbildungsstand  

und Abschluss (m/w/d).  
 

Bei Fragen stehen  
1. Bürgermeister Hartshauser (Tel. 08744 9604-13) oder  

die pädagogische Leitung, Frau Kirmeier-Hofer (Tel. 08744 7157) zur Verfügung. 
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35-jähriges Dienstjubiläum  

Es ist schon eine Seltenheit, 
wenn jemand seit über 35 Jahre 
Teile des Lebensweges beglei-
tet. 

Wenn dies darüber hinaus auch 
noch im Arbeitsbereich stattfin-
det, ist es für den einen oder 
anderen nahezu unvorstellbar. 

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen freut sich um so mehr, 
Christine Gneißinger zu ihrem 
35-jährigen Dienstjubiläum recht 
herzlich zu gratulieren. 

Für ihre Treue, ihrer Bereit-
schaft gegenüber neuen Aufga-
ben, ihre fröhliche und kollegiale 

Art und Weise bedankten sich  
stellvertretender Gemein-
schaftsvorsitzender Lorenz 
Fuchs sowie Geschäftsstellen-
leiter Klaus Hoffmeister  bei 
Christine Gneißinger recht herz-
lich.  

Doch nicht nur die VG Gerzen 
als Arbeitgeber, auch die Kolle-
gen schätzen sich sehr glück-
lich, Christine im Rathausteam 
zu haben. Sowohl fachlich als 
auch persönlich kann man sich 
immer auf sie verlassen.  

Stellvertretender Gemeinschafts-
vorsitzender Lorenz Fuchs sowie 
Geschäftsstellenleiter Klaus Hoff-

meister gratulierten Christine 
Gneißinger recht herzlich 

 

Danke Hans! 

Schee w
ar´s

 ! 

Wenn ein Ahamer Bauhof-
Unikat seinen Dienst beendet, 
dann wird dies unter guten Kol-
legen und Freunden natürlich 
auch in geselliger Runde gefei-
ert. 

Die Gemeindearbeiter-Kollegen 
im Gebiet der Verwaltungsge-

meinschaft Gerzen verabschie-
deten Hans Leierseder zum Ok-
tober 2024 in seinen wohlver-
dienten Ruhestand.  

Aber zum Glück steht „da Span-
ner Hansl“, so wie er in der Ge-
meinde Aham auch genannt 
wird auch künftig  für gemeindli-

che Tätigkeiten in Teilzeit zur 
Verfügung. 

Die offizielle Verabschiedung 
der Gemeinde Aham fand nach 
Redaktionsschluss im Dezem-
ber 2024 statt.  

 

Kollegen verabschiedeten Hans Leierseder 
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Seit 25 Jahren „Inventar“ der Grund- und Mittelschule Gerzen 

Ebenso ließen es sich die Schü-
lerinnen und Schüler nicht neh-
men, Herrn Franke mit einem 
„Hausmeisterlied“ für seine Ar-
beit zu danken. Optisches High-
light war hierbei die tänzerische 
Darbietung, bei der die Mitwir-
kenden in Arbeitskleidung auf-
traten. Die Schulfamilie über-

reichte anschließend ein 
„erholsames“ Geschenk. 

Seit September 1999 ist Herr 
Franke als Hausmeister die gu-
te Seele an der Grund- und Mit-
telschule Gerzen. Durch seine 
freundliche, ausgeglichene Art 
trägt Erwin zum guten zwi-

schenmenschlichen Miteinander 
von Lehrern, Kollegen und 
Schülern erheblich bei. 

Neben seiner Tätigkeit an der 
Schule unterstützt Erwin Franke 
auch den Bauhof der Gemeinde 
Gerzen, dies vorrangig bei Ar-
beiten im Innenausbau. 

Anfang September 2024 wurde 
Hausmeister Erwin Franke für 
sein 25jähriges Dienstjubiläum 

geehrt. 

1. Bürgermeister und Schulver-
bandsvorsitzender Johann Lu-
ger sowie Schulleiterin  Andrea 
Frohnholzer bedankten sich bei 
Erwin Franke recht herzlich für 
die jahrelange Treue. Mit einem 
Präsent sowie eine Dankurkun-
de des Freistaates Bayern wür-
digten die Beiden sein hohes 

Engagement. 

25 Jahre der Kita Kirchberg treu geblieben 

Im Rahmen einer Personalversammlung der pä-
dagogischen Kita-Kräfte in Kirchberg konnte er-
freulicherweise  Ende August 2024 das 25jährige 
Dienstjubiläum von Marika Schmid gefeiert wer-
den. 

Zum September 1999 begann Frau Schmid als 
Erzieherin in der Kindertageseinrichtung "Villa 
Kunterbunt". 

Als Elternzeitvertretung übernahm sie von Januar 
2004 bis März 2009 die Leitung der pädagogi-
schen Einrichtung in Kirchberg. 

1.Bürgermeister Konrad Hartshauser sowie die 
pädagogische Gesamtleitung Heidi Kirmeier-Hofer 
bedankten sich bei Marika Schmid recht herzlich 
für die jahrelange Treue und überreichten neben 
Blumen auch eine Dankurkunde des Freistaates 
Bayern.  

In der heutigen schnelllebigen und oft stimmungs-
schwankenden Zeit ist diese langjährige Verbun-
denheit das beste Zeichen für ein gutes Miteinan-
der, nicht nur im Kollegenkreis. 

Seit 25 Jahren ist Marika eine stützende Kraft für 
das Team. Ihr hohes Engagement gebührt größte 
Anerkennung und den Dank der Gemeinde Krö-
ning und des Kita-Teams. 
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Modern, einfach und unbüro-
kratisch – suchen und finden 
von Betreuungsplätzen  mit 
dem Portal LITTLE BIRD  

Damit wird Personensorgebe-
rechtigten die Suche nach ge-
eigneten Betreuungsplätzen für 
ihre Kinder deutlich erleichtert. 
Nach kostenfreier Registrierung 
und Anmeldung können die ge-
wünschten Plätze dann auch 
direkt online angefragt werden. 

Personensorgeberechtigte kön-
nen das Portal LITTLE 
BIRD einerseits unverbindlich 
wie eine Suchmaschine nutzen 
und sich über Betreuungsanbie-
ter, deren Öffnungszeiten und 
pädagogische Angebote infor-
mieren. Nach der personalisier-
ten Registrierung und Anmel-
dung im Portal hat man die 
Möglichkeit, direkt online, ganz 
bequem von zu Hause bzw. 
vom Computer, Handy etc. aus, 
Platzanfragen an die gewünsch-
te Einrichtung zu stellen. Maxi-
mal drei Anfragen pro Kind sind 
parallel möglich. 

Neu-Anmeldungen bei 
den  Kita´s  müssen über 
das online-Portal LITTLE 
BIRD seitens der Personensor-
geberechtigten erfolgen.  

Bitte geben Sie bei der Such-
maske den gewünschten Be-
treuungsort ein, nicht den 
Wohnort des Kindes. 

Die Verlinkung erfolgt über die 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen unter 
www.gerzen.de. 

Nach dieser Anmeldung der 
neuen Kinder wird seitens der 
jeweiligen pädagogischen Lei-
tung grundsätzlich zu einem 
persönlichen Gespräch und ei-
nem Kennenlernen des Kindes 
geladen.  

Nach diesem Gespräch erfolgt 
online eine Zu– bzw. Absage 
der Leitung an die Personensor-
geberechtigten. 

Achtung! 

Alle Kinder ab dem vollendeten 
1. Lebensjahr müssen beim Ein-
tritt in  die Kita die Masern-
Impfungen vorweisen. 

Wir sind sehr froh, unseren El-
tern und Einrichtungsbeschäftig-
ten diese online-Anmeldung an-
bieten zu können! 

Mit der KiKom Kita-App kön-
nen Sie Sich direkt mit den 
Fachkräften austauschen (z. B. 
Krankmeldungen). 

Weitere Informationen auf der 
nächsten Seite! 

 

 

 

 

Falls es technische oder termin-
liche Schwierigkeiten gibt, wen-
den Sie Sich bitte direkt an die 
jeweilige pädagogische Leitung. 

 Pädagogische Gesamtleitung 
des Zweckverbandes,  

Astrid Königbauer   
Telefon 0173 8894157 

Pädagogische Leitung  
der Kita Kirchberg,  
Heidi Kirmeier-Hofer  
Telefon  08744 7157 

Folgende gemeindliche  
Einrichtungen sind im Bereich 

der VG Gerzen buchbar: 

Zweckverband Kinderbildung 
und -betreuung Aham-Gerzen

-Schalkham 

*Kinderinsel St. Barbara, Kin-
dergarten/Krippe gemeinsam, 

*Kindergarten Kinderburg 
 St. Irmengard,  

*Krippe Kinderburg  
St. Irmengard,  

*Montessori-Kindergarten  
Johannesbrunn, 

*Kinderwelt am Stachus  
Lichtenhaag, Kindergarten/

Krippe gemeinsam, 
*Naturgruppe Kinderwelt am 

Stachus Lichtenhaag 

Kindertageseinrichtung 
Kirchberg 

*Kindergarten Villa Kunterbunt,  
*Krippe Villa Kunterbunt,  

*Villa Kunterbunt, Naturgruppe 

Neuanmeldungen bei den Kita´s über das Online-Portal LITTLE  BIRD 

https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
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Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie informieren, 
dass wir eine Kita-
Kommunikations-App eingeführt 
haben.  
 
Diese App soll uns dabei unter-
stützen, die Kommunikation zwi-
schen Ihnen als Eltern und der 
Einrichtung zu erleichtern, 
schneller und transparenter zu 
gestalten. Ebenso ist die Kom-
munikation über die App sicher 
(verschlüsselt). 
 
Was ist KiKom? 
 KiKom ist eine App zur Unter-

stützung der Kommunikation 
zwischen Ihnen als Sorgebe-
rechtigte und der Kita. 

 Termine, tagesaktuelle Ereig-
nisse (Spielzeugtag, Erkran-
kungen u.v.m.) und Informati-
onen werden Ihnen über die 
App zur Verfügung gestellt 
und via Push-Funktion direkt 
auf ihr Smart-Phone ge-
schickt.  

 Über Meldungen können Sie 
Ihr Kind krank, abwesend    
oder auch Änderungen bei 
der Abholung melden. 

 Abfragen wie Teilnahmeliste 
oder auch Mitbringlisten kön-
nen künftig direkt über die 
App erfolgen.  

 

 Die Kommunikation erfolgt in 
geschlossenen Gruppen. Es 
sind ein LogIn & ein Authenti-
fizierungs-Code erforderlich. 
Die Zugangsdaten vergibt die 
Kitaleitung über das 
Rechtemanagement. 

 Alle Daten werden DSGVO 
konform erfasst und verarbei-
tet. Die Daten werden auf ei-
nem deutschen Server der 
Hetzner Online GmbH gehos-
tet. Datenschutzrechtliche Be-
lehrungen werden unkompli-
ziert und einfach über die App 
erteilt. Die Daten und Informa-
tionen werden SSL/TLS-
verschlüsselt übertragen. 
Diese Datenschutzkonformität 
kann z. B. über WhatsApp 
nicht sichergestellt werden. 
Wir haben es hier mit sensib-
len, personenbezogenen Da-
ten zu tun, wollen Ihnen aber 
einen digitalen Weg zu uns 
ermöglichen. 

 
Die App ist ein Produkt der Insti-
Kom GmbH. Es handelt sich um 
ein Würzburger Unternehmen, 
das Informationen und Dienst-
leistungen rund um das The-
menfeld „Kinder & Familie“ an-
bietet. Weitere Informationen 
zum Unternehmen sowie zur 
KiKom App finden Sie unter 
https://instikom.de/
applikationen/kikom-kita-app/ . 

Separat erhalten Sie von den 
Kindertageseinrichtungen 
den Aktivierungscode für die 
Freischaltung Ihres Accounts 
mit einer kurzen Erklärung. 
Sie können Sich direkt in der 
KiKom App registrieren und Ih-
ren Account freischalten.  
 
Wenn Sie mit der Fotofunktion 
Ihres Handys den jeweiligen  
QR-Code scannen, gelangen 
Sie direkt zu der App im Apple 
App Store oder Google Play 
Store. 
 
Wenn Sie zwei oder mehr Akti-
vierungscodes für mehrere Kin-
der erhalten, dann können Sie 
nach erstmaliger Aktivierung die 
weiteren Codes direkt im App-
Menü unter „Mein Profil“  
„Zugangscode eingeben“ hinzu-
fügen. 
 
Falls Sie Fragen zur Aktivierung 
haben, dann schreiben Sie ein-
fach eine Mail an ki-
kom@youngfamily.de. Das 
Team von youngfamily wird sich 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung 
setzen.  
 
Diese App ist nahtlos in LITT-
LE BIRD integriert. 
 
Wir freuen uns darauf, gemein-
sam mit Ihnen dieses spannen-
de Projekt weiter umzusetzen. 

Elterninformationen zur KiKom Kita-App („WhatsApp“ für die Kita) 

https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
mailto:kikom@youngfamily.de
mailto:kikom@youngfamily.de
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Amtliche Bekanntmachungen  

Mit Änderung der Gemeindeord-
nung zum 01.01.2024 haben die 
Gemeinden die Möglichkeit, ihre 
Bekanntmachungen nur noch 
auf einer Internetseite darzustel-
len. Dazu nutzen wir die vorhan-
denen Seiten, auf denen die 
bisherigen amtlichen Bekannt-
machungen dargestellt waren.  

Eine Bekanntmachung in der 
Vilsbiburger Zeitung oder im Vil-
stalboten erfolgt nicht mehr. 

Die neuen Vorschriften 
(Satzungen oder Verordnungen) 
werden zusätzlich natürlich im 

Rathaus zur Einsicht bereitge-
halten.  

Die öffentlichen Bekanntma-
chungen werden - befristet - 
nach wie vor als PDF unter 
https://www.gerzen.de/Verwaltu
ngsgemeinschaft.n77.html ver-
öffentlicht.  

 

 

 

 

Von der Veröffentlichung im 
letzten Bürgerblatt´l bis zum Re-
daktionsschluss wurden folgen-
de Bekanntmachungen auf der 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen unter 
www.gerzen.de veröffentlicht.  

Die Bekanntmachungen werden 
natürlich laufend aktuell gehal-
ten, so dass der Inhalt hier stets 
wechselt. Ein regelmäßiger 
Blick lohnt sich deshalb.  

 

 

 Hebesatzsatzung der Gemeinde Aham ab 
01.01.2025 

 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Aham ab 
01.01.2025 

 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
der Gemeinde Aham 

 KU Aham, Jahresabschluss 2022, Verlustvor-
trag 

 Deckblatt Nr. 13 zum Flächennutzungsplan 
 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 Vorentwurf vom 01.07.2024 – Begründung 
 Vorentwurf vom 01.07.2024 – Umweltbericht 
 Vorentwurf vom 01.07.2024 

 Bebauungsplan Sondergebiet Solarpark Pet-
zenberg  
 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 Vorentwurf vom 01.07.2024 – Begründung 
 Vorentwurf vom 01.07.2024 – Umweltbericht 

Gemeinde Aham 

 

Gemeinde Gerzen 

 Satzungsbeschluss der Einbeziehungssatzung 
„Seyboldsdorfer Straße“, Gemeinde Gerzen 

 Genehmigung der Änderung des Flächennut-
zungsplanes durch Deckblatt Nr. 9  

 gehobene wasserrechtliche Erlaubnis Kläran-
lage Gerzen 

 Hebesatzsatzung der Gemeinde Gerzen ab 
01.01.2025 

Gemeinde Schalkham 

 Hebesatzsatzung der Gemeinde Schalkham 
ab 01.01.2025 
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Aufgrund des vom Bundesrat 
beschlossenen Stufenplans 
müssen bis 19.01.2025 die al-
ten Führerscheine, die 
„berühmten Lappen“ (grau, rosa 
oder DDR-Führerschein) der 
Geburtsjahrgänge 1971 oder 
später umgetauscht werden. 
Führerscheine der Jahrgänge 
1952 und früher brauchen noch 
nicht umgetauscht zu werden. 
Die Umtauschanträge und alle 

Informationen gibt es auf der 
Homepage des Landratsamtes.  

https://www.landkreis-

landshut.de/aktuelles/aktuelle-

meldungen/informationen-zum-

pflichtumtausch-von-

fuehrerscheinen/ 

Mit dem unterschriebenen An-
trag soll ein biometrisches 

Passfoto, sowie eine Kopie des 
Personalausweises und des 
Führerscheins an die Führer-
scheinstelle geschickt werden. 
Falls der alte Führerschein nicht 
im Landkreis Landshut ausge-
stellt wurde, können die Führer-
scheininhaber selbst bei der 
Ausstellungsbehörde eine Kar-
teikartenabschrift zur Kostenein-
sparung anfordern.  

Führerscheinpflichtumtausch geht in die nächste Runde 

Geburtsjahr Führerscheinumtausch bis 

Vor 1953 19.01.2033 Bitte warten 

1953 bis 1958 19.07.2022 Frist abgelaufen 

1959 bis 1964 19.01.2023 Frist abgelaufen 

1965 bis 1970 19.01.2024 Frist abgelaufen 

1971 oder später 19.01.2025 Bitte umtauschen 

Ausstellungsjahr Führerscheinumtausch bis 

1999 bis 2001 19.01.2026 Bitte warten 

2002 bis 2004 19.01.2027 Bitte warten 

2005 bis 2007 19.01.2028 Bitte warten 

2008 19.01.2029 Bitte warten 

2009 19.01.2030 Bitte warten 

2010 19.01.2031 Bitte warten 

2011 19.01.2032 Bitte warten 

2012 bis 18.01.2013 19.01.2033 Bitte warten 

Führerscheindokumente, die bis einschließlich 31.12.1998 ausgestellt  

worden sind (grauer bzw. rosa Lappen): 

Führerscheindokumente, die ab 01.01.1999 ausgestellt worden sind (Scheckkartenformat): 

Haben Sie Fragen 
zum Thema 

Führerschein? 

fahrerlaubnis@ 

landkreis-landshut.de  

0871 408 - 2156 

0871 408 - 2153 

 
Die Vereine und Verbände im 
Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen werden ge-
beten, sich bei anstehenden 
bzw. geplanten größeren Fest-
lichkeiten zeitnah beim BRK Be-
reitschaft Gerzen für die Organi-

sation bzw. für offene Fragen im 
Rahmen des örtlichen Sanitäts-
dienstes zu melden. 

 

 

BRK Bereitschaft Gerzen 

Ansprechpartner:  

Monika Mense 

Tel. 08741/948080 

Mobil: 0160 4442700 

monika-strasser@web.de 

Sanitätsdienst der BRK Bereitschaft Gerzen bei Festen frühzeitig informieren 

mailto:fahrerlaubnis@landkreis-landshut.de
mailto:fahrerlaubnis@landkreis-landshut.de
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Der Haushaltsplan mit Haus-
haltssatzung der Gemeinde   
Aham wurde durch den Ge-
meinderat  der Gemeinde Aham 
beschlossen.  

 

 

Nach Prüfung des Landratsam-
tes Landshut steht der Haus-
haltsplan mit Haushaltssatzung 
auf der Homepage der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen un-
ter www.gerzen.de jedermann 
zur Einsicht zur Verfügung.  

 

Beachten Sie unser  
Ratsinformationssystem  

https://ris.komuna.net/gerzen/

Meeting.mvc/List 

Gemeindlicher Haushalt  Aham 2024  

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 

Aham 3.481.000 € 3.309.000 € 6.790.000 € 

 

Personalkosten 

inkl. aller Neben-

leistungen 

Vollzeit-Stellen 
laut Plan * 

vorhandene und geplante  
Beamte / Beschäftigte /  
Praktikanten (Personen) 

Aham 519.000 € 8,06 16 

Auszug aus dem Haushalt der Gemeinde Aham 2024 

Vorbericht  -  Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen 

Brandschutz 

Für den Ortsteil Loizenkirchen 
ist der Erwerb einer Sirene vor-
gesehen. Diese wird auf einem 
freistehenden Mast installiert. 
Die Anschaffungskosten belau-
fen sich auf ca. 10.000 Euro; 
voraussichtlich 80 % der Kosten 
werden von der Regierung von 
Niederbayern übernommen. 

Hochbaumaßnahme Grund-
schule  

Für die Erweiterung der 
Schließanlage in der Grund-
schule sowie den Arbeiten am 
Brandmeldesystem ist ein An-
satz i. H. von 55.000 Euro be-
rücksichtigt. 

Einmündung Eichenstraße- 
Hauptstraße 

Die Baumaßnahme Einmün-
dung Hauptstraße – Eichenstra-
ße inklusive der Tiefbauarbeiten 
am Kanal sind abgeschlossen. 
Im Haushaltsjahr 2024 fallen 
lediglich Restkoten i. H. von 
65.000 Euro an. 

Sonstige Investitionen 

Im Gemeindezentrum ist für die 
Schließanlage ein Ansatz in Hö-
he von 25.000 Euro vorgese-
hen, dieser beinhaltet auch die 
Nachrüstung der Brandschutz-
klappen. 

 

Der FFW Loizenkirchen wird 
zum Kauf des Mercedes Sprin-
ters MZF ein Zuschuss in Höhe 
von 10.000 Euro gewährt.  

Breitband 

Bei 240 unter.- bzw. nicht ver-
sorgten Haushalten im Gebiet 
der Gemeinde Aham, beläuft 
sich der Kostenanteil, der von 
der Gemeinde Aham zu finan-
zieren sein wird, auf etwa       
3,7 Mio. Euro, denen allerdings 
auch 90% Zuwendungen       
(rd. 3,34 Mio. Euro) gegenüber-
stehen werden. Verteilt auf die 
Jahre 2023 bis 2025 sind die 
Finanzmittel im Haushalt der 
Gemeinde Aham berücksichtigt.  

Breitband Adressen  

Gemeinde Adlkofen 176 11% 

Markt Geisenhausen 289 18% 

Gemeinde Niederaichbach 405 25% 

Gemeinde Aham 240 15% 

Gemeinde Gerzen 78 5% 

Gemeinde Kröning 341 21% 

Gemeinde Schalkham 112 7% 

Gesamt 1.641 100 % 
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Maßnahmenbezeichnung Ansatz 2024 

1300 Brandschutz: Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen  10.000 €  

1300 Brandschutz: Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche  10.000 €  

2110 Grundschule: Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen 5.000 €  

2110 Grundschule: Hochbaumaßnahmen (BMA, Schließanlage, Werkraum) 55.000 €  

4640 Tageseinrichtung f. Kinder: Hochbaumaßnahme - KU Aham  2.000 €  

6300 Gemeindestraßen: Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen  1.000 €  

6300 Gemeindestraßen: Einmündung Hauptstraße-Eichenstraße 20.000 €  

6800 Parkeinrichtungen: Tiefbaumaßnahmen  7.000 €  

7000 Abwasserbeseitigung:  
         Einmünd. Hauptstr.-Eichenstr.; Kanalanschluss Lerchenfeld  

45.000 €  

7200 Abfallbeseitigung: Tiefbaumaßnahmen (Altdeponie Steinberg, Neuhausen)  4.000 €  

8801 Gemeindezentrum - Lerchenhofhalle:  
         Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 

1.000 €  

8801 Gemeindezentrum - Lerchenhofhalle: Hochbaumaßnahmen  25.000 €  

9000 Investitionsumlage Telekommunikation: Zuschüsse Breitbandausbau 2.810.000 €  

9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft: Tilgung von rentierlichen Krediten 193.000 €  

9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft: Zuführung zur Rücklage 121.000 €  

Summe  3.309.000 €  

Maßnahmenbezeichnung  Ansatz 2024 

1300 Brandschutz: Zuweisungen f. Invest. vom Land (Pauschale) 8.000 €  

2110 Grundschulen: Zuweisungen 149.000 €  

4640 Tageseinrichtung f. Kinder: Zuweisungen f. Invest. vom Land  355.000 €  

5500 Förderung des Sports: Rückflüsse von Darlehen 100.000 €  

6300 Gemeindestraße: Zuweisungen (Straßenausbaupauschale)  42.000 €  

9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen: Investitionspauschale 126.000 €  

9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen: Breitbandförderung 2.529.000 €  

Summe 3.309.000 €  

Wichtige Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Aham auf einen Blick 

Wichtige Finanzierungsmaßnahmen der Gemeinde Aham auf einen Blick 
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Ein Thema, das uns alle betrifft: 
Vorsorge für einen Notfall!  

Jeden kann es treffen und plötz-
lich muss sich ein Angehöriger 
um Ihre privaten Angelegenhei-
ten kümmern.  

Aus diesem Grund ist es für je-
den ratsam, eine persönliche 
„Notfallmappe“ anzulegen. 

Mit dieser „Notfallmappe“ sollten 
Sie Ihren Angehörigen einen 
umfassenden Überblick über 
Ihre wichtigen, persönlichen Un-
terlagen verschaffen.  

Bitte denken Sie auch daran, 
diese „Notfallmappe“ stets aktu-
ell zu halten und Ihre Vertrau-
ensperson zu informieren, an 
welchem sicheren Ort Ihre Not-
fallmappe im Ernstfall zu finden 
ist! 

 

Eine kleine Stütze, welche Da-
ten und Unterlagen u. a. in die 
Notfallmappe sollten: 

 Ärzte, sämtliche Befunde, 
Krankenhausunterlagen, 
mögliche Allergien, aktuelle 
Medikamentenliste (evtl. mit 
den dazugehörigen Diagno-
sen)  

 Blutgruppe und Impfpass  

 bestehende Verträge (z. B. 
Mietvertrag) 

 Bankunterlagen, Bankkon-
tovollmacht 

 Vorsorgevollmacht 

 ggf. Patientenverfügung 

 ggf. Testament 

 Geburtsurkunde, Stamm-
buch 

 evtl. Erbangelegenheiten 

 ggf. Organspendeausweis  

 Kontaktliste, die im Notfall 
zu verständigen sind 

 Sämtliche Versicherungsdo-
kumente 

 eine Liste mit Registrierun-
gen und Abonnements, 
Vereinszugehörigkeit, …  

Sonstige Informationen wären 
auch hilfreich:  

 Informationen, was bei einer 
längeren Abwesenheit in 
Ihrer Wohnung/im Haus zu 
beachten ist. 
(Schlüsselverwahrung, Pflan-
zenpflege, Haustierpflege, …) 

 Bitte informieren Sie Ihren 
Vertrauten über den Ort Ihres 
Personalausweises sowie 
Krankenversichertenkarte 

Bedenken Sie bitte, dass Ihre 
Vertrauensperson mit dieser 
Mappe inkl. aller Dokumente 
befugt sein sollte, alle erforderli-
chen Maßnahmen in Ihrem Sin-
ne abwickeln zu können.  

Bitte seien Sie sich auch des-
sen bewusst, dass sich in sol-
chen Notfallmappen, sehr per-
sönliche und sensible Daten be-
finden.  

Vorsorge für einen Notfall - Seien Sie gerüstet! 

Haushalte 2025 

Zum aktuellen Redaktionsstand 
dieses Bürgerblatt´ls wurde le-
diglich der Haushaltsplan mit 
Haushaltssatzung des Zweck-
verbandes Kinderbildung und   
–betreuung Aham-Gerzen-
Schalkham beschlossen. Dieser 

wird auf der Homepage der Ver-
waltungsgemeinschaft Gerzen 
unter www.gerzen.de jeder-
mann zur Einsicht zur Ver-
fügung gestellt.  

Die Vorbereitungen für die wei-

teren Haushalte 2025 laufen be-
reits auf Hochtouren. 

Nachfolgend eine kurze Zusam-
menfassung sowie einige Statis-
tiken im Überblick. 

 

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Umlage / Jahr 

Zweckverband 2.706.000,00 € 260.000,00 €        7.325,71 € je Kind 

 

Personalkosten 

inkl. aller Neben-

leistungen 

Vollzeit-Stellen  

laut Plan * 

vorhandene und geplante Beam-

te / Beschäftigte / Praktikanten 

(Personen) 

Zweckverband 2.384.100,00 € 38,72 54 
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Kindergartenjahr 

01.09. bis 31.08. 

Gemeinde 

Aham 

Gemeinde  

Gerzen 

Gemeinde  

Kröning 

Gemeinde  

Schalkham  

VG Gerzen  

Gesamt 

ZV Kiga 

Gesamt 

01.09.2012 bis 31.08.2013 16 14 13 10 53 40 

01.09.2013 bis 31.08.2014 18 18 18 6 60 42 

01.09.2014 bis 31.08.2015 20 21 12 5 58 46 

01.09.2015 bis 31.08.2016 19 16 25 11 71 46 

01.09.2016 bis 31.08.2017 21 18 28 14 81 53 

01.09.2017 bis 31.08.2018 16 21 19 11 67 48 

01.09.2018 bis 31.08.2019 15 18 16 10 59 43 

01.09.2019 bis 31.08.2020 15 18 21 15 69 48 

01.09.2020 bis 31.08.2021 22 21 17 8 68 51 

01.09.2021 bis 31.08.2022 13 17 16 16 62 46 

01.09.2022 bis 31.08.2023 20 17 18 6 61 43 

01.09.2023 bis 31.08.2024 15 18 19 10 62 43 

Entwicklung der Geburten im Kindergartenjahr verteilt auf die Gemeinden 

Kinderzahlen in den Einrichtungen des Zweckverbandes nach Gemeinden 

Krippen 
Regelkindergärten  

inkl. Naturgruppen 

Montessori- 

Kindergarten 

Summe  

Zweckverband  

Jahr 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Aham 6 8 16 60 41 41 2 4 3 68 53 60 

Gerzen 22 20 15 69 66 61 0 0 0 91 86 76 

Schalkham 6 4 4 15 15 16 18 20 19 39 39 39 

Summe 34 32 35 144 122 118 20 24 22 198 178 175 

Kröning 1 0 0 5 3 4 0 0 0 6 3 4 

Kumhausen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Bodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vilsbiburg 1 0 0 1 3 2 0 0 0 2 3 2 

Gangkofen 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 4 2 

Reisbach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Weihmichl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Landshut 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Summe 38 33 35 150 128 125 24 28 24 212 189 184 
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Allgemeine Informationen zum Zweckverband aus dem Vorbericht 

Der Zweckverband Kinderbil-
dung und –betreuung Aham – 
Gerzen – Schalkham wurde mit 
Beginn des Jahres 2007  
gegründet und besteht seit mitt-
lerweile 17 Jahren.  
Die kommunale Zusammenar-
beit der drei Gemeinden hat 
sich hervorragend bewährt und 
ermöglicht die bestmöglichste  
Betreuung der Kinder auf einem 
qualitativ ausgezeichneten Be-
treuungsniveau.  

Der Zweckverband besteht aus 
zwei Regelkindergärten,  
wovon einer nach Kneipp kon-
zeptioniert ist, einem Montes-
sori-Kindergarten, einer Kinder-
krippe und der integrativen  
Einrichtung mit Kinderkrippe, 
Kindergarten und Naturgruppe. 
Aktuell bestehen im Bereich des 
Zweckverbandes 
253 genehmigte Plätze,           
51 Plätze in Krippen- und 202 
Plätze im Kindergartenbereich. 

Basierend auf der Bedarfspla-
nung im Jahr 2024 hat der 
Zweckverband Kinderbildung 
und –betreuung Aham – Gerzen 
– Schalkham einen Gesamtbe-
darf von mindestens 
67 Kinderkrippenplätzen,          
5 Gruppen, und 
232 Kindergartenplätzen,          
9 Gruppen, als notwendig fest-
gestellt. Gesamtbetrachtet wur-
den 299 Plätze als Bedarfsnot-
wendig ermittelt. 

Die erste bauliche Erweiterung 
ist zum Kindergartenjahr 
2010/2011 erfolgt, als im Be-
reich der Gemeinde Gerzen ei-
ne Kinderkrippe eröffnet wurde. 
Zum Kindergartenjahr 
2017/2018 konnte das Angebot 
um eine weitere Einrichtung mit 
integrativer Ausrichtung, Kinder-
welt am Stachus in Lichten-
haag, ergänzt werden. Diese 

wurde zum Kindergartenjahr 
2020/2021, übergangsmäßig, 
um eine Naturgruppe erweitert. 
Zum März 2024 konnte das An-
gebot um eine weitere Einrich-
tung mit Kneipp-Ausrichtung, 
Kinderinsel St. Barbara in      
Aham, ergänzt werden. Auf-
grund der Bedarfsplanung 2024 
wurde die dauerhafte Genehmi-
gung der Naturgruppe, welche 
ursprünglich nur als Übergangs-
lösung bis zum Neubau der Kin-
dertageseinrichtung St. Babara 
in Aham angedacht war, bean-
tragt. Das Genehmigungsver-
fahren läuft aktuell.  

Die Kindertageseinrichtung 
St. Barbara wurde hierbei um 
zwei Krippengruppen und um 
eine Kindergartengruppe erwei-
tert. 

Die bauliche Neuerrichtung des 
Kindergartens St. Barbara, Ge-
meinde Aham, wurde federfüh-
rend durch das Kommunalunter-
nehmen Aham – KU-Aham – 
realisiert. In der neuen Einrich-
tung wurden insgesamt zwei 
Krippengruppen mit 24 geneh-
migten Krippenplätzen und drei 
Kindergartengruppen, mit        
75 genehmigten Plätzen, reali-
siert. Vorerst befristet bis März 
2025 wurden damit fünf Grup-
pen, zwei Krippengruppen und 
drei Kindergartengruppen, ge-
nehmigt. Der Antrag auf unbe-
fristete Genehmigung der Grup-
pen läuft aktuell. 

Zum Stichtag 01.10.2024 wur-
den 184 Kinder in den Einrich-
tungen des Zweckverbandes 
Kinderbildung und –betreuung  
Aham – Gerzen – Schalkham 
betreut.  

Die kontinuierliche Weiterent-
wicklung spricht für den Erfolg 
der kommunalen Zusammenar-
beit innerhalb des Zweckver-

bandes. Zum Stichtag 
01.10.2024 werden fast doppelt 
so viele Kinder im Bereich des 
Zweckverbandes betreut, als 
vergleichsweise im Jahr der 
Gründung (98 betreute Kinder 
zum Stichtag 01.10.2007). 

Bereits zum aktuellen Zeitpunkt 
lässt sich prognostizieren, dass 
sich diese Entwicklung weiter 
fortschreiben wird,  
aufgrund des stetigen, langsa-
men Wachstums in den beteilig-
ten Gemeinden. 

Der Waldkindergarten 
Schalkham wurde 1996, als ers-
ter Waldkindergarten Bayerns, 
von einer Gruppe engagierter  
Eltern gegründet. Die Einrich-
tung hat sich hervorragend 
etabliert und wird erstklassig 
angenommen. Die Anzahl der 
dort betreuten Kinder und die 
seit Jahren vollständige Auslas-
tung sprechen für den Erfolg 
und die Beliebtheit des Waldkin-
dergartens Schalkham.  

Der Waldkindergarten 
Schalkham e. V. ergänzt das 
pädagogische Konzept des 
Zweckverbandes; dieser ist 
wertvoller und unverzichtbarer 
Partner. Die Zusammenarbeit 
ist vertrauensvoll und partner-
schaftlich.  

Der Anstellungsschlüssel im Be-
reich des Zweckverbandes be-
wegt sich grundsätzlich in ei-
nem sehr guten Rahmen. Es 
darf jedoch nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass hierfür 
nicht unerhebliche organisatori-
sche Maßnahmen erforderlich 
sind. Die gesetzlichen Vorgaben 
hierzu werden leicht erfüllt. 

Gesetzlicher Mindest-
anstellungsschlüssel 1:11,0  

Empfohlener Mindest-
anstellungsschlüssel 1:10,0 
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Dem Fachkräftemangel im Be-
reich der Kinderbetreuung zu 
begegnen, gestaltet sich hinge-
gen wesentlich schwieriger.  
Die Personalakquise und die 
dauerhafte Mitarbeiterbindung 
stellen in Zeiten des Fachkräfte-
mangels im pädagogischen Be-
reich die größte Herausforde-
rung im Bereich des Zweckver-
bandes dar. Laut nationalem 
Bildungsbericht wird sich diese 
Lage bis 2026 – mit der Einfüh-
rung des Anspruchs auf  
einen Ganztagsbetreuungsplatz 
im Grundschulbereich – weiter 
zuspitzen. Das Staatsministeri-
um versucht diesem Fachkräfte-
mangel mit Hilfe der geförderten 
Quereinstiegskurse 
(Assistenzkräfte, Siegenthaler 
Modell, etc.) entgegenzuwirken.  

Die Einrichtungen im Bereich 
des Zweckverbandes werden 
hervorragend angenommen und 
der positive Trend der vergan-
genen Jahre setzt sich auch im 
Kindergartenjahr 2024/2025 

leicht fort. Es wurden 2024 
184 Kinder in den Einrichtungen 
des Zweckverbandes betreut,   
5 weniger, als zum Stichtag 
01.10.2023. 

Zum Stichtag 01.10.2024 be-
suchten 175 Kinder aus  
den Mitgliedsgemeinden und 
weitere 9 Kinder aus anderen 
Gemeinden, damit insgesamt 
184 Kinder, die Einrichtungen 
des Zweckverbandes Kinderbil-
dung und –betreuung Aham – 
Gerzen – Schalkham.  

Aus der Gemeinde Aham wer-
den 60 (+7) Kinder, aus der 
Gemeinde Gerzen 76 (-10) 
Kinder und aus dem Gebiet der 
Gemeinde Schalkham 39 Kin-
der betreut. 

Die Kinderzahlen aus den Mit-
gliedsgemeinden bestätigen 
nicht nur die Entscheidung be-
züglich der Neuerrichtung von 
gemeindlichen Betreuungsein-
richtungen, sondern wirken sich 
auch positiv auf die Betriebs-

kostenförderung an Dritte aus. 
Seit 2020 liegen die Kinderzah-
len des Zweckverbandes bei 
konstant über 170 Kindern. Es 
darf hier auf die Anlagen zum 
Vorbericht verwiesen werden.  

Im Bereich des Zweckverban-
des Kinderbildung und               
–betreuung Aham – Gerzen – 
Schalkham bestehen 
253 genehmigte Plätze, verteilt 
auf die Betreuungseinrichtun-
gen. 
 
Basierend auf der Bedarfspla-
nung im Jahr 2024 hat der 
Zweckverband Kinderbildung 
und –betreuung Aham – Gerzen 
– Schalkham einen Gesamtbe-
darf von mindestens 
67 Kinderkrippenplätzen,           
5 Gruppen, und 
232 Kindergartenplätzen,            
9 Gruppen, als notwendig fest-
gestellt. Gesamtbetrachtet wur-
den 299 Plätze als Bedarfsnot-
wendig ermittelt. 

Kinderinsel St. Barbara, Gemeinde Aham 99 Plätze 

 Betriebserlaubnis, Bescheid vom 09.04.2024  

Kinderburg St. Irmengard, Gemeinde Gerzen  

Kindergarten St. Irmengard, Gemeinde Gerzen 50 Plätze 

 Betriebserlaubnis, Bescheid vom 25.11.2020  

Kinderkrippe St. Irmengard, Gemeinde Gerzen 13 Plätze 

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 14.12.2010  

Kinderwelt am Stachus Lichtenhaag, Gemeinde Gerzen    61 Plätze 

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 28.09.2017 

  Kinderkrippe 14 Plätze 

  Kindergarten  27 Plätze 

  Naturgruppe Kinderwelt am Stachus 20 Plätze  

Montessori-Kindergarten Johannesbrunn, Gemeinde Schalkham 30 Plätze  

  Betriebserlaubnis, Bescheid vom 02.08.2007  

gesamte Genehmigung Zweckverband  253 Plätze 
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AUS DEM RATHAUS 

Schutzräume bei Zivil– und Katastrophenschutz 

Aham Gemeindezentrum Aham 
Am Lerchenfeld 2,  
84168 Aham 

Gerzen Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23,  
84175 Gerzen 

Gerzen Kinderwelt am Stachus in Lichtenhaag 
Leberskirchener Straße 2,  
84175 Gerzen OT Lichtenhaag 

Kröning  Kindertageseinrichtung Kirchberg 
An der Freyung 2 a,  
84178 Kröning OT Kirchberg 

Schalkham  Kloster Johannesbrunn 
Klosterstraße 1,  
84175 Schalkham OT Johannesbrunn 

Im Rahmen des Zivil– und Katastrophenschutz sind bei einem eintretenden Notfall folgende         
Schutzräume seitens der Bevölkerung aufzusuchen: 

Grundsätzlich gilt :  

Erste Anlaufstelle bei Fragen rund um den Zivil– und Katastrophenschutzfall ist immer das 
Landratsamt Landshut, Feuerwehrwesen, Tel. 0871 408 1333 

 bzw. vor Ort die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen, Vorzimmer, Tel. 08744 9604 - 985. 

Diese Schutzräume und Zentren sind für eine Notstromeinspeisung umgerüstet.  
Die erforderlichen Aggregate werden aktuell angeschafft. 

Katastrophenschutz-Zentren:  

Kindertageseinrichtungen 
Kinderinsel St. Barbara, Aham 08744 208 
St. Irmengard, Gerzen 08744 965894 
Kinderwelt, Lichtenhaag 08741 9260530 
Montessori Johannesbrunn 08744 919654 
Kindergarten Kirchberg 08744 7157 
Kinderkrippe Kirchberg 08744 966 348  
Waldkindergarten Schalkham 0170 9861620 

Schulen 
Grundschule Aham 08744 1221 
Grund- und Mittelschule Gerzen 08744 441 
Grundschule Kirchberg 08744 430 

 
Bayernwerk AG, Störungsnr. 0941 28003366 

Rentenversicherung  0800 1000 480 15 
www.deutsche-rentenversicherung.de 

Ehrenamtliche Versichertenberater  
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Günter Höpfl 08744 9672930 
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 
Klaus Albrecht 08744 967603 

Wasserzweckverband Hofham 08709 9201-0 
Wasserversorgung 
              Mittlere Vils Aham 08744 9612 - 0 

Landratsamt Landshut 0871 408 - 0 
Veldener Straße 15, 84036 Landshut 

Zulassungsstelle 0871 408-5895 
Ohmstraße 2b, 84137 Vilsbiburg 

Kontaktdaten 

Behrendt Andrea 
Zimmer E.01 

Telefon: 08741 305-148 
Telefax: 08741 305-448 
behrendt@vilsbiburg.de 

Kölbl Kristina  
Zimmer E.01  

Telefon: 08741 305-140 
Telefax: 08741 305-440 

koelbl@vilsbiburg.de 

Lachner Anke 
Zimmer E.02  

Telefon: 08741 305-147 
Telefax: 08741 305-447 
lachner@vilsbiburg.de 

Ebert Tina 
Zimmer E.02  

Telefon: 08741 305-147 
Telefax: 08741 305-447 

ebert@vilsbiburg.de 

Standesamt Vilsbiburg       Tel. 08741 305-149        www.vilsbiburg.de/unser-standesamt 

https://www.vilsbiburg.de/mitarbeiter?mid=76
https://www.vilsbiburg.de/unser-standesamt
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WICHTIGE KONTAKTE 

Feuerwehr Notruf 112 

Rettungsleitstelle Landshut 
Notarzt, Notfallrettung und  
Krankentransport 
https://zrf-landshut.bayern/ils-landshut 

112 

Polizei Notruf 110 

Polizeidienststelle Vilsbiburg 
www.polizei.bayern.de 

08741 9627-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
www.116117.de 

116 117 

Kreiskrankenhaus Vilsbiburg 08741 60 0 

Sperr-Notruf 
für EC-, Kredit-, Handykarten,  
Personalausweis … 
www.sperr-notruf.de 

116 116 

Kinder- und Jugendtelefon 
(anonym und kostenlos erreichbar) 

www.nummergegenkummer.de/ 
kinder-und-jugendberatung/ 

116 111 

Elterntelefon 
(anonym und kostenlos erreichbar) 
www.nummergegenkummer.de/ 
elternberatung/elterntelefon/ 

0800 1110550 

Landshuter Offensive gegen häusliche 
Gewalt    www.log-landshut.de/ 

 

Krisendienst Bayern 
www.krisendienste.bayern/
niederbayern 

0800 655 3000 

Giftnotruf 089 19 240 

Ev. Telefonseelsorge 0800 111 01 11 

Kath. Telefonseelsorge 0800 111 02 22 

Sucht- und Drogen-Hotline 
*kostenpflichtig 

01806 31 30 31*  

NOTDIENSTE 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Feuerwehr / Rettungsleitstelle 112 
Polizei  110 

 im Zugang der Sparkasse in der Hofmark, Gerzen 
 am FFW-Haus in Lichtenhaag, Gerzen 
 am rückwärtigen Eingang beim Gasthaus  

Sedlmeier in Kirchberg, Kröning 
 an der Klause in Wippstetten, Kröning 

 an der Kirche in Dietelskirchen, Kröning 

 Ebenso befinden sich Defibrillatoren in den  
Feuerwehrgerätehäusern in Aham und in  
Jesendorf, Gemeinde Kröning. 
Die Freiwilligen Feuerwehren Aham und  
Jesendorf dienen hierbei als sog.  
"Defi-Zubringer". 

Defibrillatoren (Standorte) 

Apotheken-Notdienstplan: 
https://www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche 

 

Zahnärzte-Notdienstplan: 
www.notdienst-zahn.de 

Medizinische Dienste 

Praxis Peter Bäumel  
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Hofmarkplatz 12, 84175 Gerzen 
08744  91213 

Gemeinschaftspraxis   
Wolfgang und Dr. Brigitte  Hillebrand 
Fachärzte für Allgemeinmedizin  
Postweg 17, 84175 Gerzen 
08744 91134  

Praxis Thomas Zrenner  
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Bräufeldweg 1, 84168 Aham 
08744  8221 

Zahnarzt: 

Praxis Rebecca Lehner  
Schloßparkstraße 2, 84175 Gerzen 
08744 91330 

Apotheke 

Storchenapotheke  
Inh.: Schierle Ingrid und Christian 
Hofmarkplatz 5, 84175 Gerzen 
08744 967554 

Tierärztlicher Dienst 

Dipl.-Tierarzt   
Benjamin Fischer M.sc. 
Hauptstr. 52 
D-84168 Aham/Loizenkirchen 
08744 9677971 

 

https://zrf-landshut.bayern/ils-landshut
http://freistaat.bayern/dokumente/behoerde/6555253652?plz=84175&behoerde=75330706566&gemeinde=228524439671
http://www.polizei.bayern.de/
http://www.116117.de
http://www.sperr-notruf.de
https://www.nummergegenkummer.de/elternberatung/elterntelefon/
http://www.krisendienste.bayern/niederbayern
http://www.krisendienste.bayern/niederbayern
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Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

Tel. 08744 9604-0 

Emailadressen der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

info@gerzen.de geschaeftsleitung@gerzen.de breitband@gerzen.de 

buergeramt@gerzen.de bauamt@gerzen.de personalamt@gerzen.de 

kasse@gerzen.de steueramt@gerzen.de vorzimmer@gerzen.de 

oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de ILE-bina-vils@gerzen.de kaemmerei@gerzen.de 

wahlen@gerzen.de   

KONTAKTDATEN 

Anliegen bestenfalls  
per Mail oder  

Telefon abwickeln 
Möglichkeit der Online-

Anträge nutzen 
(https://www.gerzen.de/Rathaus

-Service-Portal.n32.html)  

Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Bitte nutzen Sie diese Adressen! 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Außerhalb der Geschäftszeiten  

nur mit Terminvereinbarung! 

Name 
Gruppen-

durch-
wahl 

direkte 
Durch-
wahl 

Zi-Nr. Aufgabenbereich 

Strötz Petra 0   1 / EG Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit 

Kaspar Stephanie 
980 

  1 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Kiermeier Bettina   2 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Wunderlich Monika   43 2 / EG ILE-Regionalmanagerin 

Gschwandtner Anita 

981 

  

3 / EG 

Melde-, Passamt, Wahlamt 

Krenn Martina   Gewerbeamt, Fundamt,  

Meier Michelle   Veranstaltungen, Gaststättenrecht 

Gegenfurtner Sarah 
986 

  
5 / EG Personalamt 

Wünsch Verena   

Kaiser Simon 

982 

  

6 / EG Bauamt, Wasserrecht, Liegenschaften Kerscher Claudia   

Paech Jürgen   

Arends Svetlana 

985 

  14 / OG Vorzimmer, Versicherungen 

Maier Veronika    14 / OG Vorzimmer, Versicherungen 

Wimmer Erika    14 / OG Vorzimmer 

Hoffmeister Klaus   34 15 / OG Geschäftsstellenleiter, Kämmerer, Breitbandpate 

Vogel Vanessa 
983 

  7 / EG Kämmerei, Wahlen 

Kletzmeier Andrea    7 / EG Kämmerei, Anlagenbuchführung 

Niedermeier Renate 

989   16 / OG Kasse, Rechnungsprüfung Luger Eva  

Obermeier Alexandra 

Birnkammer Tina 

984 

      

Gneißinger Christine   17 / OG Steuern, Gebühren, Abfallwirtschaft, Abgaben 

Neumann Maxi       

Hartshauser Konrad 

985 

 13 / OG VG-Vorsitz, SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Kröning 

Herrnreiter Jens  12 / OG ZV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Aham 

Luger Johann  11 / OG SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Gerzen 

Fuchs Lorenz  10 / OG Stellv. VG-Vorsitz, 1. Bürgermeister Schalkham 

mailto:kasse@gerzen.de
mailto:buergeramt@gerzen.de
mailto:bauamt@gerzen.de
mailto:personalamt@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de
mailto:vorzimmer@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html

